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Beschluss iiber die Billigung und Offentlichkeitsbeteiligung des gesnderten
Entwurfes der Satzung liber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
"Farmer Hotel" der Gemeinde Basedow

Behandlung Termin Beratungsfolge

Offentlich 07.07.2020 Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:

Der vorliegende geanderte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.4 ,Farmer
Hotel“ der Gemeinde Basedow bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) einschliel3lich der Begrindung wird gebilligt.

Es wird beschlossen den geénderten Entwurf wahrend der Dienst- und Offnungszeiten im
Rathaus der Stadt Malchin 6ffentlich auszulegen. Die erneute 6ffentliche Auslegung soll als
verkirzte Offenlage des Bebauungsplanes gemai§ 4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgen. AuRerdem sollen die von der Anderung des Entwurfes beriihrten
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange erneut beteiligt werden.

Der Beschluss Uber die Offentlichkeitsbeteiligung ist gemaR § Abs. 2 Satz 2 BauGB
ortsiiblich bekannt zu machen. AuRerdem sind gemaf § 4 a Abs.4 BauGB der Inhalt der
ortsublichen Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen
zusatzlich in das Internet (www.malchin.de) einzustellen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V - Entscheidung der Gemeinde
§§ 3 - 4a BauGB - Vorschriften zur Beteiligung

Nach Auswertung der im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen und
auf der Grundlage der Beratung mit dem Landkreis am 18.06.2020 wurde der Entwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Uberarbeitet.

Nach Absprache mit dem Landkreis und auf der Grundlage von § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. §
3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB genlgt eine erneute verkirzte Offenlage (Mindestfrist 2
Wochen) des Uberarbeiteten Entwurfes. Auerdem sind die von der Anderung beriihrten
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange erneut zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen:

Fur die Gemeinde Basedow entstehen keine Kosten. Die Finanzierung und Durchflihrung
des Bauleitplanverfahrens obliegt der Agrar Terminal Peter Rothe GmbH als
Vorhabentrager. Zwischen der Gemeinde Basedow und dem Vorhabentrager wurde gemaf
§§ 11 und 12 BauGB ein entsprechender Stadtebaulicher —und Durchflihrungsvertrag
abgeschlossen.

Anlagen:

Planzeichnung (Teil A) und Textliche Festsetzungen (Teil B)
Begrindung zum Entwurf
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PRAAMBEL

Gemal § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587),
sowie nach § 86 der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) vom 15.10.2015, zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBI. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung Basedow vom ...........ccccvvvvvviviiiinnns folgende Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 4 "Farmer Hotel", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
erlassen:

PLANZEICHENERKLARUNG

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

- sonstiges Sondergebiet "Hotel" (§ 11 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, 19, 20 BauNVO)

Grundflachenzahl

GRZ

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

E Baulinie E Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
v Einfahrt, Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an
die Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

FuBweg Radweg

ASB Aulenschwimmbecken HSB Hallenschwimmbecken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)
—
Grenze d. rauml. Geltungsbereiches T Hotelzimmerterrasse
E_ j des B-Planes (§ 9 Abs. 7 BauGB) (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen bzw. Hohenfestsetzungen
(§ 1 Abs. 4 u. § 20 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter, nachrichtliche Ubernahmen

D Bau-/ Einzeldenkmal 25 vorhandene Flursticksgrenze
mit Flursticksnummer
vorhandene Gelandehdhe 3,0 ,
. in Meter iiber DHHN2016 | Bemalungin Meter

TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 3 BauNVO)

1.1 Das sonstige Sondergebiet "Hotel" dient der Errichtung und dem Betrieb eines Hotels mit einem Hallen-
und einem AuRenschwimmbecken, Sauna, Fitnessbereich, Dienstleistungsflachen (z. B. Friseur, Massage)
und zugehdrigen Nebenanlagen (§ 11 BauNVO).

1.2 In der mit "ASB" gekennzeichneten lberbaubaren Flache ist nur die Errichtung eines Au3enschwimmbeckens
mit zugehdrigen Nebenanlagen, wie z. B. Liegef-/Terrassenlachen zulassig.

1.3 Eine Nutzung des Flachdaches des Gebaudes mit dem Hallenschwimmbecken ("HSB") als begehbare
Dachterrasse ist nicht zulassig. Eine bauliche Gestaltung dieses Verbindungsbaus mit Briistung oder Gelander
ist nicht zulassig.

1.4 Angrenzend an das Gebaude 1 ist im Bereich der Erdgeschosshotelzimmer die Errichtung von insgesamt neun
2,3 x 2,4 m groRen, versiegelten Terrassenflachen zulassig.
Angrenzend an die Gebaude 2 und 3 ist im Bereich der Erdgeschosshotelzimmer die Nutzung von insgesamt
neun ... X ... m groRen, versiegelten Terrassenflachen zulassig.
Angrenzend an die Gebaude 2 und 3 sind weiterhin ... versiegelte Terrassenflachen in einer Gréf3e von insge-
samt ... m? zulassig.

1.5 Der Verbindungsgang ("V1") zwischen dem Hallenschwimmbecken ("HSB") und dem Gebaude 2 ist mit einer
maximalen innenraumhdhe von 3,20 m auszufihren.

1.6 Die maximal zulassigen Hohen betragen fiir die Gebaude (relative Hohe zum Gelande/ absolute Hohe
bezogen auf DHHN2016):
Firsthohe geplantes Bettenhaus (Gebaude 1): 12,2 m (relative Hohe zum Gelande),
Gebaude 2: 5,8 m/ 19,1 m (Firsthéhe Mittelteil), 10,8 m/ 22,8 m (Hohe Giebel Kopfbauten),
Gebaude 3: 12,0 m/ 24,4 m (Firsthdhe Mittelteil), 13,2 m/ ... erganzen (Hohe denkmalgeschitzter Giebel),
Verbindungsbau zwischen Gebaude 2 und 3 ("V2"): 7,6 m/ 19,9 m,
Gebaude 4: 8,7 m/ 20,9 m,
Firsthohe Gebaude mit Hallenschwimmbecken ("HSB"): 7,0 m tiber Gelénde.
Als unterer Bezugspunkt gilt das anstehende Gelande in Metern tiber NHN des amtlichen Héhenbezugs-
systems DHHN2016.

1.7 Das Gebaude 1 ist in einer modernen Formensprache ohne historisierende Giebel und mit stehenden Fenster-
und Turformaten zu gestalten.

1.8 Eigenstandige Werbeanlagen sind im Geltungsbereich des B-Plans nicht zulassig.

1.9 Gemal § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 3a BauGB wird festgesetzt, dass im sonstigen Sonder-
gebiet "Hotel" nur solche Vorhaben zulassig sind, die durch den Durchfiihrungsvertrag gedeckt sind, der zwi-
schen der Gemeinde Basedow und dem Vorhabentrager geschlossen wurde.

2. Gebidudehdhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 4 u. §§ 18 BauNVO)

Die Firsthdhe entspricht der Oberkante der Dachhaut am héchsten Punkt des Daches.

3. Naturschutzrechtliche Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1 Notwendige Geholzrodungen werden auRerhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober
bis 1. Marz.

3.2 Der Abbruch von Gebauden wird auf3erhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h.
im Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Im Vorfeld von Gebaudeabbruchmafinahmen wird eine Besatzkontrolle durch
einen Sachverstandigen durchgefihrt, um bei Feststellung eines Vorkommens geschiitzter Arten in Abstimmung
mit der zustandigen unteren Naturschutzbehérde geeignete Mallnahmen ergreifen zu kénnen.

3.3 Die Nutzung von grof3eren Baukranen in einem 50 m-Umkreis um den Weillstorchhorst (Gebaude Wargen-
tiner StralRe 9, Flurstlick 1/3, Flur 1, Gemarkung Basedow) ist im Zeitraum 01.04. bis 15.06. nicht zulassig.

3.4 Sofern im Zuge der Bebauung Baugruben angelegt werden, sind diese im Zeitraum April bis Oktober mit einer
mobilen Leitwand (Amphibien-/ Reptilienschutzzaun) zu umgeben (vgl. dazu die genaueren Angaben zu einer
mobilen Leitwand in der Begriindung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4).

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (s 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)

1. Fir die Fassaden der Gebaude mit den Nummern 1 bis 3 sind rote Mauerziegel zu verwenden; dies gilt nicht flr die
Verbindungsbauten der genannten Gebaude. Die Fassade des Gebaudes Nr. 4 ist als Holzfachwerk mit geputztem
Gefache/ geputzten Zwischenrdumen zu gestalten.

2. Fur die Dacheindeckung der Gebaude mit den Nummern 1 bis 4 sind rote Biberschwanzziegel zu verwenden.

Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

1. Der Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 4 gehort in seiner Gesamtheit zum Denkmal
(Flache) "Ornamental Farm Basedow (gesamter Ort)" (Denkmalliste des Landkreises, Nr. DM 148, Ifd. Nr. 1) und
zum Naturpark NP3 "Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See".

2. Der Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 4 ist in seiner Gesamtheit Bestandteil des Boden-
denkmals "Fundplatz 111 von Basedow: Gutshof, Spatmittelalter + Siedlung, rom. Kaiserzeit + Turmhigelburg,
Spatmittelalter”. Fir Eingriffe in dieses Bodendenkmal und in dessen Umgebung durch Bau-/ Erdarbeiten ist ge-
maf § 7 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) eine Genehmigung erforderlich. Geman
§ 7 Abs. 1 DSchG M-V ist die untere Denkmalschutzbehdrde bzw. gemaf § 7 Abs. 6 DSchG M-V die zustandige
Behdrde Genehmigungsbehdrde. Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten sind mit dem Landesamt fir Kultur und Denk-
malpflege M-V, Landesarchaologie, im Detail die MalRnahmen zur fachgerechten Bergung und Dokumentation
betroffener Teile der Bodendenkmale abzustimmen und zu vereinbaren. Die in Aussicht genommenen Maf3nah-
men (Ergebnis der Abstimmung/ Vereinbarung) sind der unteren Denkmalschutzbehdrde spatestens mit der An-
zeige zum Baubeginn mitzuteilen. Die Kosten fiir diese Malinahmen tragt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5)
DSchG M-V].

3. Die in der Satzung genannten Rechtsgrundlagen und Normen kénnen im Bauamt des Amtes Malchin am Kumme-
rower See, Am Markt 1, 17139 Malchin wahrend der Sprechzeiten eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBI. MV S. 467)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2015
(GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBI. M-V S. 682)

Hauptsatzung der Gemeinde Basedow vom 11.01.2013, zuletzt geadndert mit der 4. Anderungssatzung zur
Hauptsatzung vom 30.07.2019

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 4 "Farmer Hotel" wurde durch
die Gemeindevertretung Basedow am 18.06.2019 beschlossen. Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses erfolgte am 13.07.2019 im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger".

Basedow, den ..........cccoevveeennnnnnn.

(Burgermeister)

2. Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemaR § 17 LPIG M-V und Anzeigeerlass
mit Schreiben vom ...........ccceeeee.. 2019 Uber die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 4 "Farmer
Hotel" informiert worden.

Basedow, den ........cccccoevveeennnnnnn.

(Burgermeister)

3. Die Gemeindevertretung Basedow hat am 05.11.2019 den Entwurf des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 4 "Farmer
Hotel" mit der Begriindung gebilligt.

Die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist durch éffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhaben-
bezogenen B-Plans Nr. 4 "Farmer Hotel" und der Begriindung vom 25.11.2019 bis zum 03.01.2020 wahrend der
Dienstzeiten im Amt Malchin am Kummerower See durchgefiihrt worden. Die 6ffentliche Auslegung ist mit dem
Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden kénnen, im Internet und im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger"

AM e ortsublich bekanntgemacht worden.

Basedow, den .........ccccoevvveeennnenen.

(Burgermeister)

4. Die von der Planung berihrten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
13.11.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

(Burgermeister)

Basedow, den ...........ccceuveeeennnnnen.

5. Die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB fiir den geanderten Entwurf des B-Planes Nr. 4 ist durch
offentliche Auslegung des geanderten Entwurfs des B-Planes Nr. 4 und der Begriindung vom 27.07. - 07.08.2020
wahrend der Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Malchin durchgefiihrt worden. Die 6ffentliche Auslegung ist mit dem
Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nieder-
Niederschrift vorgebracht werden kénnen, im Internet und am 18.07.2020 im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner
Generalanzeiger" ortsliblich bekanntgemacht worden.

Basedow, den .........ccccoevveeennnnnnn.

(Burgermeister)

6. Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
11.02.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme zum geanderten Entwurf des B-Planes Nr. 4 aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung Basedow hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange am ..............ccccvveeee. gepruft. Das
Ergebnis der Abwagung ist mit Schreiben vom ................c.oeoeees mitgeteilt worden.

Basedow, den ........cccccoovveeennnnnen.

(Birgermeister)

7. Der katastermafige Bestand am ...........cccccceeveeeeenn. wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lage-
richtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Priifung nur grob erfolgte, da die rechtsver-
bindliche Flurkarte im Maf3stab 1: .................... vorliegt. Regressanspriche kdnnen nicht abgeleitet werden.

Demmin,den ........cccoeevvvennennnn.

(ObVI Dipl.-Ing. Herbert Weinert, Demmin)

8. Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 4 "Farmer Hotel" wurde am ...............ccoeeeeee. von der Gemeindevertretung
Basedow beschlossen. Die Begriindung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung Basedow vom
............................. gebilligt. Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 4 "Farmer Hotel", bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Basedow, den ...........ccoevveeeennnnnnn.

(Burgermeister)

9. Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 4 "Farmer Hotel" auf Dauer
wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind im Internet und im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger" am ............ccccccceveeenn. ortsublich
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 5 Abs.
5 KV M-V) und weiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden.

Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 4 "Farmer Hotel" ist mit Ablauf des ...........ccccccvvvveeeeenn. in Kraft getreten.

Basedow, den .........ccccoovveeennnnnnn.

(Burgermeister)
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Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel*, Gemeinde Basedow (Entwurf, 25.06.2020)
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und angrenzende Flachen im Plangebiet (Blick Richtung Norden/ Nordwesten)..... 19
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Abb. 15 u. 16: Noérdlicher Teil des Hausgartens Wargentiner Strale 8 (Blick Richtung

SUEN) e 19
Abb. 17: Lage der vorhandenen Stellplatzflachen ............cccccoiiii e 22
Abb. 18: Alter Verlauf (rot) und geplanter neuer Verlauf (griin) des Vorfluters L390 ............ 24
Anlage

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)
Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel“ der Gemeinde Basedow (BERG 2019)
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Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel*, Gemeinde Basedow (Entwurf, 25.06.2020)

1  Anlass und Ablauf des Bauleitplanverfahrens

Westlich vom Schloss Basedow befindet sich in den Wirtschaftsgebauden des ehemaligen
Gutshofes die Hotelanlage ,Farmer Hotel Basedow* mit 34 Zimmern.

Das Farmer Hotel stellt ein wichtiges Element im Tourismus in der Mecklenburgischen
Schweiz dar. Als Hotel mit Restaurant der gehobenen Klasse ist es eines von wenigen dieser
Art in der Region. Es tragt damit entscheidend zur Vielfalt und Attraktivitat der Tourismuswirt-
schaft in diesem Teil Mecklenburg-Vorpommerns bei. Fir die Gemeinde Basedow ergeben
sich durch das Hotel wichtige Steuereinnahmen, auflerdem ist es Arbeitgeber flir mehrere
Einwohner Basedows.

In der Gemeinde Basedow gibt es aufgrund ihrer Gré3e und Struktur weder ein Hotel in ver-
gleichbarer GroRenordnung noch die vom Hotel angebotenen Dienstleistungs-, Sport- und
Freizeitangebote. Von diesen Angeboten profitieren auch die Gemeinde und ihre Blrger/ in-
nen.

Um das Hotel langfristig auf eine wirtschaftlich stabile Grundlage stellen zu kdnnen, ist eine
Erweiterung um ein Bettenhaus mit 46 Betten (ca. 30 Zimmer), um Dienstleistungsflachen (fir
z. B. Friseur und/ oder Massage), ein Hallenschwimmbad, eine Sauna, einen Fitnessbereich
und ein AuRenschwimmbecken dringend erforderlich.

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir dieses Vorhaben mdchte die
Gemeinde Basedow gemal § 12 BauGB einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (B-Plan)
aufstellen. Vorhabentrager ist die Agrar Terminal Peter Rothe GmbH.

Das Bauleitplanverfahren soll gemal § 13a BauGB (Bebauungsplane der Innenentwicklung)
als beschleunigtes Verfahren durchgeflinrt werden. Im beschleunigten Verfahren gelten die
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entspre-
chend.

Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Gemeindevertretung Basedow am 18.06.2019 ge-
fasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 13.07.2019 im amtlichen
Mitteilungsblatt ,Malchiner Generalanzeiger®. Die 6ffentliche Auslegung des Entwurfs des B-
Plans erfolgte vom 25.11.2019 bis zum 03.01.2020.

Aufgrund verschiedener Anderungen des B-Plan-Entwurfs werden die Planzeichnung und die
Begrindung gemall § 4a BauGB im Sommer 2020 erneut 6ffentlich ausgelegt und die Stel-
lungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Trager 6ffentlicher Belange er-
neut eingeholt.

2 Geltungsbereich der Planung, Plangrundlagen

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans umfasst die vorhandenen Hotelgebau-
de und zugeordneten Freiflachen sowie ein historisches Fachwerkgebaude mit der Verwaltung
des Naturparkes ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See®, das sich direkt neben
dem sudlichen Hotelgebaude befindet. Bestandteil des B-Plan-Geltungsbereichs ist auch ein
Einfamilienhaus mit Gartengrundstiick (Wargentiner Stra’e 8), das westlich an das Hotelge-
lande angrenzt; dieses Gelande soll zuklinftig fir das Hotel genutzt werden.
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Die Flurstiicke des Geltungsbereichs sind: 32/1 (tlw.), 32/2, 33 und 42 in der Flur 1 der Ge-
markung Basedow. Der Geltungsbereich hat eine GréRe von rund 10.880 m?2.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans (B-Plans) wird wie folgt begrenzt:

e im Norden durch einen Hausgarten mit Einfamilienhaus (Flurstlick 32/1), einen Weg (Flur-
stlick 40) sowie zwei Tennisplatze und einen Volleyballplatz (Sandplatze, Flurstiick 34),

e im Osten durch das Gelande mit dem Restaurant ,Farmer Steakhouse® (Flurstiick 41), das
private Wegeflurstiick 43 (Brauereiweg) und einen Hausgarten mit Wohnhaus (Flurstick
44),

e im Suden und Westen durch die Wargentiner Stral3e (Kreisstrale MSE 36, Flurstlick 25/2).

Die folgende Abbildung zeigt die Abgrenzung des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 4.

Abb. 1:  Abgrenzung des Plangebietes (© GeoBasis-DE/ M-V 2020)

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan von 2009 ist der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4
als Dorfgebiet gemaR § 5 BauNVO ausgewiesen. Parallel zur Aufstellung des B-Plans Nr. 4
wird der Flachennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst und der Plangeltungsbe-
reich als sonstiges Sondergebiet ,Hotel“ ausgewiesen.

Grundlage der Planzeichnung ist der Lage- und Héhenplan des Vermessungsbiros Weinert
(Demmin) vom ........ 2020. erganzen
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Bestandteil des B-Plans Nr. 4 sind naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prifung (saP) (BERG 2019). Diese Unterlage ist der Begriindung als Anlage beige-
fugt. Wichtige Aussagen der saP wurden in die Begriindung tGbernommen. Zur besseren Les-
barkeit werden diese gutachterlichen Angaben in der Begrindung zum B-Plan teilweise auch
als Artenschutzfachbeitrag (AFB) bezeichnet.

3  Stadtebauliche und denkmalpflegerische Einordnung des Vorhabens

Das gesamte Plangebiet ist ebenso wie die gesamte Ortslage Basedow und angrenzende Fla-
chen Bestandteil des groRraumigen Flachendenkmals ,Ornamental Farm Basedow, eingetra-
gen in der Denkmalliste des Landkreises, Nr. 148, Ifd. Nr. 1 (siehe folgende Abbildung).

In den Jahren 1835 - 65 wurden nach Planen von Peter Joseph Lenné in enger Zusammenar-
beit mit Friedrich August Stiler das Herrenhaus, der Park und die Gebaude der Dorfanlage als
einheitliche romantische Anlage im Sinne eines geschmuickten Landguts als ,Ornamental
Farm® neu gestaltet. Die ,Ornamental Farm® stellt eine Hochform der gartenkiinstlerischen Ge-
staltung dar, bei der die landwirtschaftlich genutzten Bereiche des Anwesens asthetisch mit
den nur dekorativ genutzten Gartenbereichen zu einer harmonischen Einheit verbunden sind.

" 1 -
{ ‘}? e e
y

%/ [

. %/_ Basedow-Hthe = .~

DB W 7 -
s

Abb. 2:  Abgrenzung des Denkmals ,,Ornamental Farm Basedow (gesamter Ort)*

Innerhalb der "Ornamental Farm Basedow" sind rund 50 Gebaude und Anlagen bzw. die da-
von erhalten gebliebenen Teile als Bau-/ Einzeldenkmale in der Denkmalliste des Landkreises
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eingetragen. Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden fir das Denkmal ,Ornamental
Farm Basedow (gesamter Ort)“ auch der Begriff ,Flachendenkmal® verwendet.

Von der ehemaligen grofRflachigen Gutsanlage mit dem grof3en, architektonisch und kinstle-
risch herausragendem Herrenhaus (Schloss), mit dem grof3ziigig angelegtem Park und gestal-
teten Freiflachen, mit Vieh- und Pferdestéllen, Scheunen, Speicher, Brennerei, Schmiede,
Stellmacherei, Forsthaus, Oberforsterei, Inspektorenhaus, Schule, Hospital, Bediensteten- und
Landarbeiterwohnhausern u. a. m. sowie der Kirche sind bis heute zahlreiche Gebaude und
Anlagen oder Teile davon gut erhalten geblieben und zeugen von den damaligen Lebens- und
Wirtschaftsverhaltnissen und ihren Zusammenhangen.

Basedow ist die einzige Dorfanlage in Mecklenburg-Vorpommern, die im Sinne einer ,,Orna-
mental Farm“ gestaltet ist. Sie zahlt zu den wenigen, deutschlandweit charakteristischen und
bedeutsamen Beispielen. Es besteht daher die denkmalpflegerische Notwendigkeit, die zum
Denkmalwert beitragende historische Substanz und Struktur mit dem daraus resultierenden
charakteristischen Erscheinungsbild zu erhalten.

Das grof¥flachige Denkmalschutzgebiet mit seinen zahlreichen historischen Gebauden und der
besonderen Art der Landschaftsgestaltung macht einen grof3en Teil der Attraktivitat des Ortes
Basedow aus. In dieser Beschaffenheit ist der Ort attraktiver Wohn- und Arbeitsort und zu-
gleich regelmaRig Anziehungspunkt fir eine gro3e Anzahl von Gasten und Touristen, die der
Gemeinde zu finanziellen Einnahmen verhelfen.

Das Plangebiet selbst befindet sich in dem Wirtschaftshof der Anlage mit den als Einzeldenk-
malen geschitzten Gebaudeteilen bzw. Freiflachen:

e 2 Giebel der Scheune A (von 1859), Nr. 153, Brauereiweg 1,
o Kopfbauten Stall B, Nr. 1218, Brauereiweg,

e samtliche Freiflachen als Bestandteile der Ornamental Farm.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich auf3erhalb des Plangeltungsbereiches die beiden
Baudenkmale ,Stellmacherei® und ,Stall D (1851), Wargentiner Stralle 9.

Die stadtebauliche, landschaftsgestalterische, gartenbaukiinstlerische und unter Denkmal-
schutzgesichtspunkten bestehende Einzigartigkeit Basedows verleiht der Gemeinde nicht nur
eine aulBergewohnliche touristische Anziehungskraft, sie bringt auch weitreichende Restriktio-
nen zum Schutz der erhaltenswerten Bausubstanz mit sich. Die denkmalpflegerischen Anfor-
derungen erlauben nur in einem sehr begrenzten Rahmen bauliche Anpassungen und Erwei-
terungen. Eine stadtebauliche Herausforderung ist insbesondere die Nachnutzung der denk-
malgeschitzten, ehemals landwirtschaftlich genutzten Bausubstanz.

Diese Limitierung ist der Gemeinde Basedow voll umfanglich bewusst - ihre Einwohner leben
in einem Flachendenkmal. Dennoch ist sie Uiberzeugt - quasi in Fortflihrung des Lennéschen
Gedankens der wirtschaftlichen Nutzung -, das heutige Basedow so gestalten zu kénnen, dass
nunmehr auch eine touristische Nutzung der Ornamental Farm mdglich ist. Dazu ist der stad-
tebauliche Kompromiss zwischen denkmalpflegerischen und ékonomischen Aspekten zu su-
chen und zu finden. Der mit dieser Planung vorgesehene Eingriff in die Ornamental Farm ist
gerechtfertigt, weil er der regionaltouristischen Bedeutung und Entwicklung des Ortes Rech-
nung tragt und den damit eigentlichen Sinn der Ornamental Farm aufgreift und behutsam wei-
terentwickelt.

Landschaftsarchitekturbiiro Stefan Pulkenat 7



Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel*, Gemeinde Basedow (Entwurf, 25.06.2020)

Mit der Etablierung eines Hotels und gastronomischer Einrichtungen im ehemaligen Wirt-
schaftshof des Gutes und diesbeziiglich der Umnutzung der ehemaligen landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebaude ist es der Gemeinde in Fortsetzung der Tradition einer Ornamental Farm ge-
lungen, diese groRvolumige Bausubstanz einer sinnvollen und wirtschaftlichen Nutzung zuzu-
fuhren. Zu diesem Zweck wurde von privater Seite ein zweistelliger Millionenbetrag investiert.
Eine Erhaltung und Sanierung der teilweise langjahrig leerstehenden Gebaude ware ohne die
Etablierung des Hotels und der gastronomischen Einrichtungen nicht denkbar gewesen.

Mit dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 méchte die Gemeinde Basedow dazu beitragen, ein
dauerhaft wirtschaftlich tragfahiges Fundament fiir das Hotel zu schaffen.

Fur den langfristigen Erhalt der denkmalgeschiitzten Bausubstanz der vormaligen Gutsanlage
ist die Nutzung fir die touristische Gastebeherbergung und fir die Gastronomie von besonde-
rer Bedeutung.

Die wirtschaftliche Stabilitat des Unternehmens, das die Hotelimmobilie betreibt, ist davon ab-
hangig, dass die durchschnittliche Zimmerrate einen bestimmten Wert nicht unterschreitet und
die durchschnittliche Zimmerauslastung mindestens 60 % betragt. In den Sommermonaten
des 1. Wirtschaftsjahres konnten diese Zahlen nach Angaben des Unternehmens erreicht
werden. In den Monaten der Nebensaison sind diese Kennziffern jedoch ohne die Erganzung
der zweiten Ausbaustufe unerreichbar. Bereits jetzt zeichnet sich nach Angaben des Vorha-
bentragers der Trend zu einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von max. 20 % in den
Wintermonaten ab. Mit der Erhéhung der Zimmerkapazitat und insbesondere dem zusatzli-
chen Angebot fir Wellness, Sauna und Fitness erwartet der Vorhabentrager ein Erreichen der
notwendigen Auslastung ab dem Eréffnungsjahr 2022. Erste Analysen der vergangenen 12
Monate zeigen dem Vorhabentrager zufolge eine Uberregionale Bedeutung des Hotels. So
stammten die meisten Urlaubsgaste aus Nordrhein-Westfalen. Dieses Urlaubsgeschaft sei ne-
ben dem Firmengeschaft aus dem Umkreis eine bedeutende Saule des Erfolgs und soll durch
die zweite Ausbaustufe des Hotels langfristig gesichert werden.

Die bestehenden und geplanten Freizeitangebote des Hotels stehen auch den Einwohnern der
Gemeinde Basedow zur Nutzung zur Verfligung.

Die Erweiterung des bestehenden Hotels fligt sich ein in die planerische Zielstellung fir die
Gesamtentwicklung der Gemeinde. Aufgrund der Einzigartigkeit der denkmalgeschutzten
Dorfanlage mit seinen Baudenkmalen fungiert die Ortslage Basedow sowohl als attraktiver
Wohnstandort als auch als bedeutender touristischer Anziehungspunkt. Mit dem Farmer Hotel
und einigen Ferienwohnungen gibt es zurzeit rund 50 Gastebetten. In der Gemeinde Basedow
gibt es aufgrund ihrer GréRe und Struktur weder ein Hotel in vergleichbarer Gré3enordnung
noch entsprechende Dienstleistungs-, Sport- und Freizeitangebote. Die Tennisplatze und auch
die geplanten Schwimmbecken und die Sauna des Hotels sind fur externe Gaste nutzbar und
kommen somit auch den Blrgern/innen der Gemeinde zugute. Zusatzlich zur Gastebeherber-
gung haben sich vier gastronomische Einrichtungen etabliert. Hotel und Gastronomie weisen
zahlreiche Arbeitsplatze auf und sichern der Gemeinde wichtige Steuereinnahmen. Uber die
beiden genannten Funktionen hinaus ist in der Ortslage Basedow in Fortsetzung ihrer histori-
schen Entwicklung als Gutsanlage mit grofiraumiger Landwirtschaft der Sitz einer wichtigen
landwirtschaftlichen Betriebsstatte erhalten geblieben. Damit ist der Erhalt der landwirtschaft-
lich genutzten Flachen der Ornamental Farm gesichert. Wohnen, Landwirtschaft und Touris-
mus bilden in der Ortslage Basedow ein harmonisches Geflige, das langfristig gesichert wer-
den soll.
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Einer weiteren baulichen Entwicklung in der Ortslage Basedow sind enge denkmalrechtliche
Grenzen gesetzt. In groRen Teilen der Ortslage sind lediglich geringe bauliche Abrundungen
mdglich, die in der rechtskraftigen Klarstellungs- und Ergéanzungssatzung raumlich festgelegt
sind. Um mittelfristig den Eigenbedarf an Wohnraum zu decken, besteht dartber hinaus die
Moglichkeit, die im rechtskraftigen Flachennutzungsplan sudlich der Gessiner Stral’e darge-
stellte Wohnbauflache zu einem kleinen Wohngebiet zu entwickeln.

Fur die Errichtung der geplanten Hotelanbauten ist raumlich aufgrund der vorhandenen Bau-
substanz nur sehr geringer Spielraum vorhanden.

Die in der Planzeichnung durch Baugrenzen erkennbare Baukorperstellung der geplanten Ge-
baude greift die bisher denkmalpflegerisch zustimmungsfahigen Uberbaubaren Flachen auf.
Diese Flachen befinden sich westlich der vorhandenen Hotelgebaude und wurden im Rahmen
der rechtskraftigen Klarstellungs- und Erganzungssatzung der Gemeinde Basedow in einem
langeren Abstimmungsprozess zwischen der Gemeinde, dem Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte und dem Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege M-V ermittelt. Hintergrund ist
das ehemalige Vorhandensein eines Stallgebaudes (vgl. roter Kreis in der nachfolgenden Ab-
bildung). Dieses Gebaude war mit seinem Giebel zur Dorfstral3e hin ausgerichtet.

Die Gebaudestellung des Bettenhauses parallel zu Stralle ist eine Weiterentwicklung des bis-
herigen Ansatzes, der sich u. a. aus den Grundstucksverhaltnisse ergibt. Auch das vor dem
Hotel, also zwischen bestehendem Hotelgebaude und Dorfstralle, liegende historische Fach-
werkgebaude hat diese Ausrichtung. Insofern ist eine stadtebauliche Ableitung erkennbar.

N
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Abb. 3:  Ubersicht historischer Bauten (Ausschnitt), roter Kreis: ehemaliger Stall im Plangebiet
(PULKENAT 2009)

Die Gemeinde und ihre Birger profitieren zum Einen von der Einzigartigkeit der denkmalge-
schitzten ,Ornamental Farm", die den Uberwiegenden Teil der Ortslage Basedow einnimmt,
muissen zum anderen aber auch weitreichende Restriktionen zum Schutz der erhaltenswerten
Bausubstanz in Kauf nehmen. Eine wirtschaftliche Nachnutzung der denkmalgeschitzten
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ehemals landwirtschaftlich genutzten Bausubstanz ist deshalb eine stadtebauliche Herausfor-
derung, aber auch denkmalpflegerisch wiinschenswert.

Anordnungen der Denkmalschutzbehérden nach dem Denkmalschutzrecht der Lander kdnnen
zu einer Gewichtungsvorgabe fuhren, die die Gemeinde nur bei entsprechender Gewichtung
anderer abwagungsrelevanter Belange hintenanstellen darf,; ein absoluter Vorrang kommt den
Belangen des Denkmalschutzes dabei jedoch nicht zu. Sind die Belange des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege in der Abwagung sachgerecht behandelt worden, kann die Bebaubar-
keit von Grundstlcken im Plangebiet aus landesdenkmalrechtlichen Grinden nicht (mehr) in
Frage gestellt werden. (vgl. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB Kommentar, § 1, Rn. 134 und
135).

Der Gemeinde Basedow ist sehr wohl bewusst, dass das geplante Vorhaben mit den strengen
Zielstellungen zur Erhaltung der Ornamental Farm nur bedingt vereinbar ist. Aus denkmalpfle-
gerischer Sicht werden groRRere bauliche Erweiterungen in den wichtigen Bereichen der Orts-
lage Basedow grundsatzlich abgelehnt.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausfiihrungen sieht die Gemeinde es unter Abwagung al-
ler Belange aber als stadtebaulichen und denkmalpflegerischen Kompromiss an, das Hotel in
der dargestellten Weise zu erweitern. Die Gemeinde Basedow hat somit in dieser schwierigen
Entscheidungslage eine sehr bewusste Entscheidung getroffen.

4  Weitere Angaben zum Vorhaben

Fur das Erweiterungsgebaude sind derzeit folgende Brutto-Grundflachen in einer Gesamtgro-
Re von ca. 1.318 m? vorgesehen:

e Bettenhaus: 769 m?,
e Schwimmbhalle: 314 m?,

e Nebenraume der Schwimmbhalle: 235 m2.

Abweichungen in Héhe von +/- 10 % auf die Gesamtflache als auch in der Aufteilung der Nut-
zungseinheiten sind maoglich.

Fir das AuBRenschwimmbecken ist eine Grundflache von 240 m? (20 m x 12 m) vorgesehen;
es soll sich nérdlich unmittelbar an die Schwimmhalle anschlief3en.

Angrenzend an das geplante Hotelgebdude und das AulRenschwimmbecken werden sich We-
ge-, Terrassen- und Liegeflachen befinden. Vor den Erdgeschosszimmern des geplanten Bet-
tenhauses sind neun Terrassenflachen in einer Grélie von ca. 2,40 m x 2,30 m vorgesehen (je
ca. 5,50 m?). Sechs der geplanten Terrassen liegen auf der westlichen Gebaudeseite, drei auf
der Ostlichen.

Das Dach des Gebaudes mit dem Hallenschwimmbecken wird mit Solarpaneelen zur Strom-
bzw. Warmwassererzeugung belegt; eine Begehbarkeit des Daches ist nicht vorgesehen.

Die Zufahrt auf das Hotelgelande erfolgt in Bezug auf das geplante Gebaude von der Wargen-

tiner Stralde aus und bezlglich des vorhandenen Hotelgebaudes und des Sitzes der Natur-
parkverwaltung vom Brauereiweg aus. Der Brauereiweg ist ein privater Weg des Vorhabentra-
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gers. Ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Gemeinde ist zwischen dem Vorhabentrager und
der Gemeinde vertraglich geregelt.

Fir das Hotel werden 81 PKW-Stellplatze bendtigt (vgl. Kap. 8.1). Diese Stellplatze sind vor-
handen; sie befinden sich sudlich und dstlich vom bestehenden Hotelgebaude.

Bestandteil des Plangebietes ist auch das sudlich des bestehenden Hotels gelegene Fach-
werkgebaude, in dem zurzeit die Verwaltung des Naturparks Mecklenburgische Schweiz und
Kummerower See ihren Sitz hat. Die Verwaltung plant die Verlegung ihres Sitzes an einen an-
deren Ort. Das Fachwerkgebaude befindet sich im Eigentum des Vorhabentragers; es soll mit-
telfristig in Bezug auf die Nutzung in den Hotelkomplex eingebunden werden.

Zum bestehenden Hotel gehdren zwei Tennis-Sandplatze und ein Beachvolleyballfeld; diese
Spielfelder liegen nérdlich wenige Meter vom vorhandenen, langgestreckten Hotelflliigel ent-
fernt. Das oOstlich der Spielfelder benachbarte Wohngebaude befindet sich im Eigentum des
Vorhabentragers. Dadurch ist sichergestellt, dass sich in dieser Richtung keine Konflikte zwi-
schen der Wohnnutzung und der Nutzung der Spielfelder ergeben.

5 Art des Bauleitplanverfahrens

Der B-Plan soll als vorhabenbezogener B-Plan gemaR § 12 BauGB aufgestellt werden. Ele-
mente des vorhabenbezogenen B-Plans sind

- der Vorhaben- und ErschlielBungsplan des Vorhabentragers,
- der Durchflihrungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabentrager und

- als Satzung der vorhabenbezogene Bebauungsplan.

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan beinhaltet genaue zeichnerische Darstellungen der
Hochbauplanung und der geplanten Ver- und Entsorgung. Diese wurden dem Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte gesondert zur Verfigung gestellt. Angaben zur Hochbauplanung wur-
den auch in die Begriindung aufgenommen (vgl. z. B. Kap. 4). Angaben zur verkehrlichen Er-
schlieung und zur Ver- und Entsorgung sind auch Bestandteil des B-Plans (Planzeichnung
und Begrindung, vgl. Kap. 9).

Der Vorhabentrager verpflichtet sich beim vorhabenbezogenen B-Plan im Durchfliihrungsver-
trag zur Durchfihrung der Vorhaben- und Erschlieungsmaflnahmen innerhalb einer bestimm-
ten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschliellungskosten.

Der Durchfuhrungsvertrag wird vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB Uber den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabentrager und der Gemeinde auf
Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses beschlossen.

Der Vorhabentrager ist zur Durchflihrung des Vorhabens und der ErschlieBung bereit und in
der Lage. Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit des Vorhabentragers zum Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses wird durch entsprechende Unterlagen gegenulber der Ge-
meinde nachgewiesen.
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Aufgrund der Lage des Plangebietes im baulichen Innenbereich kann das Bauleitplanverfahren
gemal § 13a BauGB (Bebauungsplane der Innenentwicklung) durchgefiihrt werden.

Die in § 13a BauGB aufgefuhrten Bedingungen fur einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung sind wie folgt erfuillt:

e Mit einer Grundflache im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB von rund 8.700 m? liegt
dieser Wert im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4 deutlich unter der Obergrenze von
20.000 m2.

e Durch den B-Plan Nr. 4 wird keine Zulassigkeit eines Vorhabens begrindet, das einer
Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitspriifung oder nach Landesrecht unterliegt.

¢ Es liegen keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
BauGB genannten Schutzgtter vor und es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafir, dass
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfallen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Das nachstgelegene internationale Schutzgebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH-Gebiet) DE 2341-302 ,Malchiner See und Umgebung®. Der Abstand zur nérdlichen
Grenze des Plangebietes betragt rund 25 m. Negative Auswirkungen auf dieses Schutzgebiet
sind durch die Planungen des B-Plans Nr. 4 aus folgenden Grunden nicht zu beflrchten: Be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt finden in diesem Bereich der Ortslage vielfaltige und intensive
anthropogene Nutzungen statt. Westlich des Plangebietes und der KreisstralRe liegen Wirt-
schaftsgebaude und Betriebsflachen der Agrar GmbH & Co. KG Basedow und der Bauern-
markt/ das Café ,Alter Schafstall“. Auf der Teilflache des Plangebietes, auf der das neue Bet-
tenhaus vorgesehen ist, ist ein Einfamilienhaus mit Gartengrundstiick vorhanden, das fir die
Realisierung des Vorhabens zuriickgebaut wird. Weitere anthropogen genutzte Flachen auf
direkt an das Plangebiet angrenzenden Flachen sind Wohngebaude (darunter ein Einfamilien-
haus), zwei Tennisplatze, die vorhandenen Hotelgebaude und das Restaurant ,Farmer Steak-
house”. Bei dem am nachsten zum Plangebiet gelegenen Teil des FFH-Gebietes handelt es
sich um eine Teilflache des Schlossparks Basedow. Der Schlosspark wird bereits jetzt von den
Einheimischen und den zahlreichen Besuchern des Ortes intensiv frequentiert. Durch das Vor-
haben der Hotelerweiterung ist im Vergleich zur jetzigen Situation nicht mit zusatzlichen nega-
tiven Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu rechnen.

Mit der Lage im baulichen Innenbereich und der Errichtung des Bettenhauses auf einem Gar-
tengrundsttck mit Einfamilienhaus erfullt der B-Plan Nr. 4 die Zielstellung des § 13a BauGB
als Bebauungsplan fir die Wiedernutzbarmachung von Flachen und die Nachverdichtung.

Bei der Durchfiihrung des Bebauungsplans gemafR § 13a BauGB kann

¢ von der frihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1
BauGB,

e von der Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4 BauGB,
¢ von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB,

e von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfiigbar sind und

¢ von der zusammenfassenden Erklarung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1
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abgesehen werden.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist bei der Durchfiihrung eines B-Plans gemaR
§ 13a BauGB nicht anzuwenden.

6 Ubergeordnete Planungen

6.1 Uberértliche Planungen

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP)

Das RREP vom 15.06.2011 enthalt in seiner Gesamtkarte flir das Plangebiet und das angren-
zende Umfeld folgende raumordnerische Festlegungen:

e Tourismusschwerpunktraum,

¢ Bedeutsames flachenerschlieliendes Stralennetz (Kreisstralte MSE 36).

Tourismusschwerpunktraume sind die herausgehobenen Teile des Vorbehaltsgebietes Tou-
rismusraum, die sich durch ein Uberdurchschnittlich hohes touristisches Angebot und eine
Uberdurchschnittlich hohe touristische Nachfrage auszeichnen (RPV MSE 2011).

Nachste Orte mit zentralortlichen Funktionen sind Gielow (Siedlungsschwerpunkt) in einer Ent-
fernung von rund 5 km und Malchin (Grundzentrum) in einer Entfernung von rund 8 km.
Wenige hundert Meter westlich vom Plangebiet befindet sich mit der Landesstralte L 20 eine
Stralte, die zur Kategorie ,Regionales Strallennetz* gehort.

Zur Siedlungsentwicklung/ -struktur benennt das RREP u. a. folgende Programmsatze:

e Der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneuerung und Verdich-
tung bebauter Gebiete ist in der Regel Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflachen
einzuraumen.

e Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berlcksichtigung sparsamer Inanspruchnahme
von Natur und Landschaft vollziehen.

¢ Denkmalgeschitzte Stadt- und Dorfanlagen, Siedlungsbereiche, Ensembles und Gebaude
sind in der Regel zu erhalten, aufzuwerten und einer adaquaten Nutzung zuzufiihren. Bau-
liche Entwicklungen im Umfeld von Denkmalen haben sich diesen anzupassen.

¢ Die Guts- und Parkanlagen als bedeutende kulturhistorische Siedlungs- und Landschafts-
elemente sollen durch differenzierte Nutzungen erhalten und aufgewertet werden.

In der landesplanerischen Stellungnahme zum B-Plan Nr. 4 vom 17.07.2019 kommt das Amt
fur Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte in seiner raumordneri-
schen Bewertung des Vorhabens fuhrt zu folgendem Ergebnis:

,Unter Bezug auf die raumordnerischen Erfordernisse zur Siedlungsentwicklung ist festzustel-
len, dass die Gebaude in direkter Anbindung an die Hotelanlage sowie innerhalb der Ortslage
von Basedow errichtet werden sollen. Somit wird das Vorhaben diesen Belangen gerecht.

Des Weiteren ist festzustellen, dass das Vorhaben den Entwicklungserfordernissen in Touris-
musschwerpunktraumen entspricht, wonach touristische Ausbaumaflnahmen unter dem As-
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pekt der Qualitdtssicherung sowie Stabilisierung und Aufwertung vorhandener Tourismus-
standorte beitragen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel" der Gemeinde Basedow ent-
spricht den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung.*

6.2 Ortliche Planungen

Angaben zum Flachennutzungsplan wurden bereits im Gliederungspunkt 2 gemacht.

Im Landschaftsplan der Gemeinde Basedow (Stand: 11/2007) wird fir den nordwestlichen Teil
der Ortslage Basedow, zu dem auch das Plangebiet gehort, in der Karte ,MalRnahmen bzw.
Erfordernisse” die Mallnahme ,L 1 g“ benannt. Die MaRnahmen mit dem Kurzel ,L“ dienen der

Verbesserung des Landschaftsbildes; dabei umfassen die MaRnahmen ,L 1 a — g den Riick-
bau baulicher Anlagen.

7  Schutzgebiete und —objekte

7.1 Schutzgebiete und —objekte nach Naturschutzrecht, Vertraglichkeitspriifung
fiir Natura 2000-Gebiete

Schutzgebiete und —objekte nach Naturschutzrecht:

Nordlich vom Plangebiet liegende Flachen sind Bestandteil des Gebietes von gemeinschatftli-
cher Bedeutung (FFH-Gebiet) Nr. DE 2341-302 ,Malchiner See und Umgebung®, das wie alle
anderen FFH-Gebiete und alle Europaischen Vogelschutzgebiete zu den sogenannten Natura
2000-Gebieten gehort. Die Grenze des FFH-Gebietes verlauft etwa 25 m nérdlich der Grenze
des Plangebietes.

Gemald Artikel 6 Abs. 3 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sind schutzgebietsrelevante
Projekte und Plane auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder eines Europaischen Vogelschutzgebietes zu
Uberprifen. Ergibt die Prifung, dass das Projekt zu erheblichen Beeintrachtigungen eines Na-
tura 2000-Gebietes in seinen flr die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck malfgeblichen Be-
standteilen fuhren kann, ist es grundsatzlich unzuldssig. Unter bestimmten Voraussetzungen
kénnen Ausnahmen zugelassen werden.

Fir das FFH-Gebiet ist durch das geplante Vorhaben nicht mit Beeintrachtigungen zu rechnen.
Dies betrifft die im Umfeld des Plangebietes befindlichen Lebensraumtypen nach Anhang |
FFH-Richtlinie (FFH-RL) und die Habitate fur Tiere nach Anhang Il der FFH-RL (Nr. 1188-024-
B, 1188-025-B). Es handelt sich dabei um fiinf eutrophe Stillgewasser (Nr. 3150-023-B, 3150-
024-B, 3150-025-B, 3150-026-C, 3150-023-B) und einen Kalktrockenrasen (Nr. 6210-001-B)
sowie um zwei Habitate der Rotbauchunke (EU-Code 1188). Drei der Stillgewasser und der
Kalktrockenrasen liegen westlich der Ortslage Basedow in einem Abstand von minimal ca. 50
— 300 m zur vorhandenen Bebauung. AuRerdem handelt es sich um die Schlossteiche nord-
Ostlich des Schlosses (Lebensraumtyp Nr. 3150-023-B) und das Stillgewasser unmittelbar
nordlich der Gessiner Stralle am 0Ostlichen Ortsrand (Nr. 3150-027-B). Die Habitate der Rot-
bauchunke befinden sich westlich und nordéstlich der Ortslage Basedow.

Fir das Plangebiet und angrenzende Flachen sind im Managementplan keine MaRnahmen
enthalten.
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Die Angaben zum Managementplan wurden folgender Quelle enthommen: http://www.stalu-
mv.de/mm/Themen/Naturschutz-und-Landschaftspflege/ Managementplanung/Malchiner-See-
und-Umgebung (Zugriff 18.06.2019).

Die Gemeinde Basedow einschlieBlich ihrer Ortslagen gehéren zum Naturpark NP 3 ,Meck-
lenburgische Schweiz und Kummerower See”. Beeintrachtigungen des Naturparkes sind durch
das Vorhaben nicht zu befiirchten.

Vom Vorhaben sind keine gemaly § 18 Naturschutzausfihrungsgesetz (NatSchAG) M-V ge-
setzlich geschitzten Baume betroffen.

Das Plangebiet weist keine nach § 20 NatSchAG M-V geschiitzten Biotope auf; solche Biotope
grenzen auch nicht an das Plangebiet an.

7.2 Baudenkmale und Bodendenkmale

7.2.1 Baudenkmale

Auf die denkmalgeschitzten Objekte und Flachen des Plangebietes wurde bereits ausfiihrlich
im Gliederungspunkt 3 eingegangen. Die Ausfihrungen werden an dieser Stelle nicht wieder-
holt.

Da sich die Grenze des Flachendenkmals aufgrund der Grofflachigkeit des geschutzten Ge-
bietes vollstandig aulerhalb der Planzeichnung befindet, wurde in die Planzeichnung ein
textlicher Hinweis zur Zugehorigkeit des gesamten Plangeltungsbereiches zum Denkmal-
schutzgebiet ,Ornamental Farm Basedow* aufgenommen.

Die Bau-/Einzeldenkmale innerhalb des Plangebietes sind mit dem entsprechenden Planzei-
chen der Planzeichenverordnung (,D“) nachrichtlich dargestellt.

7.2.2 Bodendenkmale

Grolie Teile der Ortslage Basedow sind nach Angaben des Landesamtes fiir Kultur und
Denkmalpflege M-V vom 09.01.2015 als Bodendenkmale ausgewiesen. Wahrend die Mehr-
zahl der Bodendenkmale mutmalilich eine geringe Flachenausdehnung hat, sind grofRe Teile
des Siedlungsbereiches und des Landschafts-/Schlossparks in einer Gro3e von ca. 71 ha als
Bodendenkmal mit der Bezeichnung ,Fundplatz 111 von Basedow: Gutshof, Spatmittelalter +
Siedlung, rém. Kaiserzeit + Turmhigelburg, Spatmittelalter* ausgewiesen. Zu dieser Flache
gehort auch das Plangebiet. In der folgenden Abbildung sind die Bodendenkmale dargestellt
(rote und blaue Flachen).

Die in der Abbildung dargestellten blauen und roten Flachen markieren bekannte Fundplatze.
Diese Bodendenkmale kénnen weiter ausgedehnt sein als bisher bekannt. Die Darstellung der
Bodendenkmale als blaue oder rote Flache in der Karte stellt somit keine festgesetzte Ab-
grenzung der Ausdehnung des Bodendenkmals dar, sondern dokumentiert lediglich den Be-
reich bereits geborgener und dokumentierter Funde und bekannter Fundstellen, einschliellich
einer so genannten Pufferzone (vom Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege M-V, Lan-
desarchaologie benannt). Die tatsachliche GréRe/ Ausdehnung der Bodendenkmale, die sich
weiterhin noch im Erdboden befinden, kann weiterreichen als zurzeit in der Karte eingetragen.
Deshalb kommt auch der Umgebung von Bodendenkmalen besondere Beachtung zu.
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Bekannte Bodendenkmale genie3en einen Umgebungsschutz gemal Denkmalschutzgesetz
M-V.

Abb. 4: Bekannte Bodendenkmale in der Ortslage Basedow (LKD M-V 2015)

Die mit der Farbe Rot gekennzeichneten Bodendenkmale und ihre Umgebung dirfen ange-
sichts ihrer wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Bedeutung gemaR § 7 Abs. 4 DSchG
M-V [vgl. auch § 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V] grundsatzlich nicht verandert werden. Von diesen
Schutzbestimmungen ist das Plangebiet nicht betroffen.

Fur die mit der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale und in der Umgebung der be-
kannten Bodendenkmale gilt, dass fir einen Eingriff in diese Bodendenkmale durch Bauarbei-
ten/ Erdarbeiten gemaf § 7 DSchG M-V eine Genehmigung erforderlich ist.

Gemal § 7 Abs. 1 DSchG M-V ist die untere Denkmalschutzbehdrde bzw. gemal § 7 Abs. 6
DSchG M-V die zustandige Genehmigungsbehdrde.

Die zu erteilende Genehmigung wird in der Regel mit folgender Bedingung/ Auflage erteilt
werden konnen:

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten sind mit dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege M-V,
Landesarchaologie, im Detail die Ma3nahmen zur fachgerechten Bergung und Dokumentation
betroffener Teile der Bodendenkmale abzustimmen und zu vereinbaren. Die in Aussicht ge-
nommenen Malnahmen (Ergebnis der Abstimmung/ Vereinbarung) sind der unteren Denk-
malschutzbehdrde spatestens mit der Anzeige zum Baubeginn mitzuteilen. Die Kosten fur die-
se Malinahmen tragt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 Abs. 5 DSchG M-V].
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8 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation

8.1 Aktuelle Flachennutzung, Biotop- und Nutzungstypen

Zur Feststellung der im Plangebiet vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen wurden am 24.05.
und am 26.05.2019 Geléandebegehungen durchgefihrt.
Das Plangebiet setzt sich aus folgenden Flachen zusammen:

o zwei Hotelgebdude mit Verbindungsbau (mit Ausnahme des Verbindungsbaus Gebaude
des ehemaligen Stallkomplexes westlich des Schlosses, errichtet zwischen 1859 und
1870),

e dem Hotel zugeordnete Freiflachen, bestehend aus Terrassenflachen, Wegflachen (tlw. ge-
pflastert, tlw. wassergebundene Decke), Rasenflachen, Zierstraduchern, einzelnen jliingeren
Laubbaumen, Lagerflachen fur Feldsteine, Erde etc.),

e chemaliges Wohnhaus gegenuber dem Schéferteich von 1842, heute Sitz der Verwaltung
des Naturparkes ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See®,

o Einfamilienhaus mit Garage (Wargentiner Strale 8), einem weiterem kleinen Nebengebau-
de und Hausgarten; Garten bestehend aus Zierrasenflachen, Obst- und Nadelbdumen,
Zierstrauchern und vollversiegelten Wegflachen.

Die folgenden Fotos zeigen das Plangebiet und teilweise angrenzende Flachen am 24.05.,
26.05. bzw. am 29.06.2019.

Abb. 5und 6: Sidlicher Teil des Plangebietes mit Hotel und Naturpark-Verwaltungsgebaude (links)
(Blick Richtung Norden, Pflasterstrale/Brauereiweg aul3erhalb des Plangebietes)
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Abb. 7 und 8: Ostliche Ansicht der Hotelgebdude, im Vordergrund Stellplatzfliche des Restaurants
.Farmer Steakhouse” (Flache und Restaurant auferhalb des Plangebietes)

P

Abb. 9 u. 10:  Westliche Ansicht der Hotelgebaude (mit Verbindungsbau), im Bild links am Rand: Grund-
stiick/ Hausgarten Wargentiner Straf3e 8 im nordwestlichen Teil des Plangebietes

Abb. 11 u. 12: Bild links: Einfamilienhaus mit Nebengebaude und Garten Wargentiner Stral’e 8 im nord-
westl. Teil des Plangebietes (Blick Richtung Siidosten), Bild rechts: stdlicher Teil des vor-
genannten Hausgartens (Blick Richtung Nordosten)
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Abb. 13 u. 14: Bild links und rechts: Einfamilienhaus mit Garten Wargentiner Stral’e 8 und angrenzende
Flachen im Plangebiet (Blick Richtung Norden/ Nordwesten)

Abb. 15 u. 16: Nordlicher Teil des Hausgartens Wargentiner Straf3e 8 (Blick Richtung Stiden)

Nordwestlich angrenzend an das Plangebiet verlauft entlang der Wargentiner Strale ein as-
phaltierter, ca. 2 m breiter Fu3- und Radweg. Dieser Ful3- und Radweg soll in stdlicher Rich-
tung bis zur neuen Zufahrt auf das Hotelgelande verlangert werden. In Abstimmung mit dem
Vorhabentrager wird dieser Weg auf dessen Grundstiick verlaufen.

8.2 Geologie, Boden und Relief

Geologisch betrachtet ist im Siedlungsbereich der Ortslage Basedow Uberwiegend aus dem
Weichselglazial des Pleistozans stammender Geschiebemergel der Hochflachen vorhanden
(LUNG M-V 2019). Bei den im Plangebiet vorkommenden Bdden handelt es sich um ein Ge-
schiebelehm-Sand-Mosaik (https:// www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/, Zugriff am
02.08.2019).

Das Gelande ist leicht in stiddstliche Richtung geneigt und hat im zentralen Bereich eine H6-
henlage von ca. 12,5 m (. NHN.
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8.3 Hydrologie

Offene Gewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Die nachstgelegenen offenen Gewasser sind der Schaferteich sudwestlich des Plangebietes
(Entfernung ca. 45 m), das Kleingewasser noérdlich vom Schloss (6stlich vom Plangebiet, Ent-
fernung ca. 100 m) und der Muhlteich (sudostlich vom Plangebiet, Entfernung ca. 110 m).

Das Plangebiet wird in Nord-Sud-Richtung von einem Gewasser Il. Ordnung (L390) gequert
(vgl. Abb. 18). Als offener Graben fliel3t der L390 noérdlich vom Schloss durch den Schlosspark
und aullerhalb des Schlossparks in nérdlicher Richtung nach Malchin.

Ausgangspunkt dieses Teils der Vorflut ist das Standgewasser ,Drobel“, das sich am sudwest-
lichen Rand der Ortslage befindet. Von dort flieRt das Wasser als offener Graben bis etwa zur
Wargentiner Strale.

Im Plangebiet und anschlieBend auf einer Strecke von rund 220 m handelt es sich um eine
Rohrleitung DN 400 bzw. 500, die auf der westlichen Seite nahe des von Norden nach Siden
ausgerichteten Hotelgebdudes verlauft.

Der Grundwasserflurabstand liegt nach Angaben des Kartenportals Umwelt M-V im Plangebiet
bei >5 m; der mittlere sommerliche Grundwasserflurabstand betragt 1,90 m (https://
www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/, Zugriff am 02.08.2019).

In Bezug auf die Grundwasserressourcen gehdrt das Plangebiet zu einem Bereich, in dem ein
potenziell nutzbares Dargebot mit hydraulischen und chemischen Einschrankungen vorhanden
ist. Die hydraulischen Einschrankungen beziehen sich darauf, dass der Grundwasserleiter eine
lithologisch ungulnstige Ausbildung und Machtigkeitsschwankungen aufweist; die chemischen
Einschrankungen resultieren aus landwirtschaftlichen und geogenen Einflissen (Stérung,
Salzstock) (ebd.).

Die Machtigkeit bindiger Deckschichten liegt zwischen 5 und 10 m; der Grundwasserleiter ist
quasi bedeckt und die Geschutztheit ist mittel (ebd.).

Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Wasserschutzgebietes; allerdings endet die Schutz-
zone lll des Wasserschutzgebietes MV_WSG 2342 01 am 6stlichen Rand der Fahrbahn des
Brauereiweges, der das Plangebiet suddstlich begrenzt (https:// www.umweltkarten.mv-
regierung.de/script/, Zugriff am 31.07.2019).

8.4 Klima

Das Klima der Region Mecklenburgische Seenplatte wird durch starker kontinentale Einflisse
gepragt, die in suddstlicher Richtung zunehmen.

In der Mecklenburgischen Schweiz, zu der das Plangebiet gehdrt, fihrt das Relief zur Entste-
hung von speziellen Auspragungen des Mesoklimas. Die allgemeine Zunahme des kontinenta-
len Einflusses von West nach Ost wird hier bezlglich der Niederschlage durch Luv-Lee-Effekte
und durch Temperaturunterschiede zwischen tiefer und hoher gelegenen Gebieten modifiziert.
So weisen die héhergelegenen Endmoranenzige in allen Monaten niedrigere Temperaturen
auf. Grolere Wasserflachen wirken ausgleichend auf das Lokalklima, indem die jeweils von
den Wasserflachen beeinflussten Gebiete geringere Lufttemperaturextreme aufweisen.

Ein besonderes Klimaregime zeichnet die Talsysteme und Becken aus. Die Oberflachenge-
wasser und das hoch anstehende Grundwasser haben eine erhdhte Verdunstung zur Folge.
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Deshalb sind die Julitemperaturen etwas niedriger, Frihfroste setzen spater ein, und es
kommt haufiger zu Nebelbildungen. AuRerdem treten mehr Spatfroste auf.

Die mittlere Jahresniederschlagssumme lag im Plangebiet im Zeitraum 1971 — 2000 bei
560 mm/Jahr (https:// www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/, Zugriff am 02.08.2019.). Die
Region gehoért damit im Vergleich zum Westen und Norden von Mecklenburg-Vorpommern zu
den niederschlagsbenachteiligten Gebieten. Sie ist der Wirkung der feuchten ozeanischen
Winde bereits stark entzogen.

Die vorherrschenden Windrichtungen in der Region sind dem Westsektor zuzuordnen (ca. 40
— 50 %). Winde aus dstlicher Richtung treten mit einer Haufigkeit von nur 25 - 30 % auf.

9 VerkehrserschlieBung, Ver- und Entsorgung

9.1 VerkehrserschlieBung und Stellplatze

Das Plangebiet ist iber die Wargentiner StralRe (KreisstraRe K36) und den Brauereiweg er-
schlossen. Von diesen beiden Stral3en aus erfolgen die Zufahrten auf das Hotelgelande.

Fir das Hotel (inkl. geplantes Bettenhaus) wird von folgendem Stellplatzbedarf ausgegangen:
o 1 Stellplatz pro 64 Zimmer, Berlcksichtigung

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 = 51 Stellplatze
o 1 Stellplatz pro Bedienstete/r, die/der nicht in Basedow

wohnt (insgesamt 20, 5 Bedienstete aus Basedow) = 15 Stellplatze
o 1 Stellplatz je 4 m?* Gastronomieflache (Innenraum) = 10 Stellplatze
e 1 Stellplatz je 10 Sitzplatze Freischankflache/Restaurantterrasse = 5 Stellplatze

81 Stellplatze
Die bendtigten Stellplatze teilen sich auf folgende Flachen auf:

e sidlich vor dem Gebaude 3 (Flurstlck 42) 21 Stellplatze
e zwischen Hotel und Farmer Steakhouse (Flurstlick 41) 15 Stellplatze
e sidlich vom Farmer Steakhouse (Flurstiicke 44 und 45) 16 Stellplatze
e westlich vom Café am Schloss (gegenuber Hotel, Flurstiick 297) 29 Stellplatze

81 Stellplatze

Fur hotelfremde Gaste des Wellnessbereiches und fiir Reisebusse ist der 6ffentliche Stellplatz
gegenlber vom Hotel vorgesehen.

Das bestehende Hotel verfiigt Giber 36 Stellplatze, die sich direkt neben den Hotelgebauden an
der Wargentiner StraRe/Ecke Brauereiweg (Flurstiick 30) und am Brauereiweg befinden (Flur-
stiick 26/2). Die Stellplatze sind in der Planzeichnung dargestellt und innerhalb des Plangebie-
tes flachenmalRig festgesetzt.

Das Café am Schloss, das in das Hotelunternehmen eingebunden ist, verfugt Uber 40 Stell-
platze.
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Abb. 17: Lage der vorhandenen Stellplatzflachen (© GeoBasis-DE/ M-V 2020)

9.2 Ver-und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt durch die jeweiligen Trager auf der Grund-
lage geltender Rechtsvorschriften. Zwischen dem ErschlieRungstrager und den Versorgungs-
unternehmen werden ErschlieBungsvertrage geschlossen. Die Erschlieung wird durch den
ErschlieBungstrager finanziert.

Trinkwasser

Ein Anschluss an die zentrale Trinkwasserversorgung erfolgt fur das Plangebiet in Abstim-
mung mit dem WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen (WZV).

Der Anschluss und die Anschlussbedingungen sind mit dem Versorgungstrager zu vereinba-
ren, die Ausfiihrung ist im Einvernehmen mit der Gemeinde Basedow vorzunehmen.
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Loschwasser

Das in den Fahrzeugen der Feuerwehr mitgeflhrte Loschwasser reicht in der Regel fir ca. 15
Minuten. Das Loéschwasser, das fiir die Zeit danach benétigt wird, soll aus dem Miuhlteich ent-
nommen werden. Der sudoéstlich vom Plangebiet gelegene Muhlteich dient als Léschwasser-
entnahmestelle; das geplante Hotelgebaude ist 300 m davon entfernt.

Schmutzwasser

Das anfallende Schmutzwasser wird der vorhandenen Abwasserkanalisation zugeleitet; es
flieRt in die natlrlich bellftete Teichanlage am nérdlichen Rand der Parkanlage, wo es gerei-
nigt wird. Langfristig ist vom WZV bzw. der Gemeinde Basedow geplant, diese Anlage zu er-
setzen und das Schmutzwasser Uber Druckrohrleitungen dem Klarwerk in Stavenhagen zuzu-
fuhren. Die Realisierung der Abwasserentsorgung erfolgt in Abstimmung mit dem WZV und
der Gemeinde Basedow.

Niederschlags-/ Oberflachenwasser

Das auf den vorhandenen versiegelten Flachen des Plangebietes anfallende Niederschlags-
wasser wird dem Vorfluter L390 zugeleitet, der zurzeit das Plangebiet in Stid-Nord-Richtung
quert und als offener Graben nérdlich vom Schloss durch den Schlosspark verlauft. Au3erhalb
des Schlossparks flie3t der Vorfluter L390 in Richtung Malchin.

Ausgangspunkt dieses Teils der Vorflut ist das Standgewasser ,Drobel“, das sich am sudwest-
lichen Rand der Ortslage befindet. Von dort flieRt das Wasser als offener Graben bis etwa zur
Wargentiner Strale.

Im Plangebiet und anschlieRend auf einer Strecke von rund 220 m handelt es sich um eine
Rohrleitung DN 400 bzw. 500, die auf der westlichen Seite nahe des von Norden nach Siden
ausgerichteten Hotelgebdudes verlauft.

Da die Hotelgebdudeplanung eine Uberbauung der jetzigen Vorflutstrecke vorsieht, ist in Ab-
stimmung mit dem zustandigen Wasser- und Bodenverband ,,Obere Peene” (WBV) eine Um-
verlegung des Vorfluters L390 vorgesehen. Der Vorfluter soll kiinftig zwischen Hotel und Far-
mer Steakhouse Richtung Norden flieRen und vor den Tennisplatzen bzw. dem Volleyballplatz
Richtung Westen abknicken. Westlich der Tennisplatze knupft die neue Leitung dann wieder
an die vorhandene Leitung an (vgl. folgende Abbildung).

Die Umverlegung des L390 ist eine notwendige Bedingung fur die Realisierung der Planung;
sie wird vor Beginn der Hotelerweiterung umgesetzt.

AuRerhalb der Flachen, die neu Uberbaut werden sollen, kann die im Plangebiet bestehende
Vorflutleitung vom Vorhabentrager weiter genutzt werden. Die Zustandigkeit und Unterhaltung
unterliegt dann aber nicht mehr dem WBV.

Fur die geplante Niederschlagswassereinleitung in den verrohrten Vorfluter L390 wird beim

Landkreis eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Die Einleitung wird im Vorfeld mit dem
WBYV ,Obere Peene® abgestimmt.
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Abb. 18: Alter Verlauf (rot) und geplanter neuer Verlauf (griin) des Vorfluters L390 (© GeoBasis-DE/
M-V 2020)

Abfall

Die ordnungsgemafle grundstlcksbezogene Abfallentsorgung ist gesichert. Die sicherheits-
technischen Anforderungen an StralRen und Fahrwege flir die Sammlung von Abfallen werden
beachtet.

Strom

Die Versorgung des Plangeltungsbereiches mit elektrischem Strom kann Uber die entspre-
chende Erweiterung der Stromverteilungsanlagen durch das ortliche Stromversorgungsunter-
nehmen erfolgen.

Telekommunikation

Die telekommunikationstechnische Versorgung des Plangeltungsbereiches kann durch die
Verlegung neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) und deren Anbindung an vorhandene
TK-Linien durch die Deutsche Telekom AG erfolgen.
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10 Begriindungen zu den Festsetzungen im Einzelnen

10.1 Art der baulichen Nutzung

Das geplante Vorhaben wird als sonstiges Sondergebiet ,Hotel“ gemafl § 11 BauNVO ausge-
wiesen.

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulassig, die auch durch
den Durchfiihrungsvertrag gedeckt sind, der zwischen der Gemeinde Basedow und dem Vor-
habentrager geschlossen wurde. Diese Vorgabe ist als textliche Festsetzung im B-Plan enthal-
ten.

Zuwegungen sind ebenso wie Nebenanlagen nach §§ 12 und 14 Abs. 2 BauNVO auf den nicht
Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig.

10.2 MaR der baulichen Nutzung, Baulinie, Baugrenze und Gebaudeho6he

Die Uberbaubare Grundsticksflache ergibt sich fir das geplante Hotelgebdude und das Ge-
baude mit der Naturparkverwaltung durch eine Baugrenze.

Das vorhandene Hotelgebaude (Gebaude 2 und 3 sowie Verbindungsbau zwischen diesen
Gebauden) wird von einer Baulinie umgeben. Die Festlegung des Malkes der baulichen Nut-
zung erfolgt in diesem Fall Uber eine Baukorperausweisung, da die genannten Geb&ude unter
Denkmalschutz stehen bzw. die gesamte Ortslage denkmalgeschiitzt ist und somit diesbezlig-
lich erh6hte Anforderungen an die Bebauung bestehen.

Das vorgesehene Hotelerweiterungsgebaude wird entsprechend der mit dem Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte abzustimmenden Hochbauplanung realisiert.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird auf den gemal Baunutzungsverordnung maximal moglichen
Wert von 0,8 festgesetzt. Der B-Plan ermdglicht damit gemal § 17 BauNVO eine Uberbauung
von maximal 80 % der Grundstucksflache.

Das vorhandene Hotelgebdude weist vor den Erdgeschosszimmern jeweils kleine Terrassen-
flachen auf. Anzahl und MalRe bzw. GroRRe dieser Terrassenflachen sind im B-Plan textlich
festgesetzt. Eine Erweiterung ist aus Denkmalschutzgrinden nicht zuldssig. Vor den Erdge-
schosszimmern des geplanten Bettenhauses sind neun Terrassenflachen in einer GréRe von
ca. 2,40 m x 2,30 m vorgesehen (je ca. 5,50 m?). Sechs der geplanten Terrassen liegen auf
der westlichen Gebaudeseite, drei auf der Ostlichen. Auch diese Terrassenflachen sind aus
denkmalpflegerischen Grinden im B-Plan textlich festgesetzt.

GemalR § 8 Abs. 1 LBauO M-V sind die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen An-
lagen Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke wasseraufnahmefahig zu belassen oder
herzustellen und zu begrinen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer
anderen zulassigen Verwendung der Flachen entgegenstehen.

Mit Begrinung und Bepflanzung ist in diesem Fall eine gartnerische Gestaltung gemeint, die
sowohl die Anlage einer Rasenflache, von Beetflachen als auch die Anpflanzung von Gehdl-
zen beinhalten kann. Die LBauO M-V macht keine ndheren Angaben, wie diese Flachen zu
begriinen sind.

Landschaftsarchitekturbiiro Stefan Pulkenat 25



Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel*, Gemeinde Basedow (Entwurf, 25.06.2020)

Das Erweiterungsgebaude soll auf der gleichen Hohenlage wie das vorhandene Hauptgebau-
de gegriindet werden.

Die Firsth6he des geplanten Bettenhauses wird gemal den denkmalrechtlichen Vorgaben ei-
nen Meter unter der FirsthOhe des bestehenden Hotelhauptgebaudes liegen (Gebaude 3).
Damit ordnet sich das geplante Bettenhaus optisch dem denkmalgeschiitzten Gebaude 3 un-
ter.

Fur die bestehenden historischen Gebaude der ehemaligen Gutsanlage werden die vorhande-
nen Firsthéhen im B-Plan aus Denkmalschutzgriinden als maximale Firsthéhen festgesetzt.
Auch weitere Hohenfestsetzungen sind aus denkmalpflegerischen Griinden erforderlich. Fir
das geplante Gebaude mit dem Hallenschwimmbecken wird eine maximale Firsthéhe von 7 m
Uber Gelande festgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass es dem vorhandenen, denkmalge-
schitzten Hotelhauptgebdude und dem neuen Bettenhaus optisch deutlich untergeordnet sein
wird.

Im B-Plan festgesetzt wird auRerdem, dass der geplante Verbindungsbau/-gang zwischen dem
bestehenden Hotelgebaude und dem Gebaude mit dem Hallenschwimmbecken mit einer ma-
ximalen Innenraumhoéhe von 3,20 m ausgefuhrt wird. Dies ist notwendig, um eine optische Ab-
grenzung zu der Gbrigen Bausubstanz zu verdeutlichen.

Die Gelandehéhe bezieht sich auf Meter Giber NHN (Normalhéhennull), also die in Deutschland
aktuelle Bezeichnung der Bezugsflache fur das Nullniveau bei Angabe von Hohen uUber dem
Meeresspiegel. Mit dieser Festlegung werden Beeintrachtigungen des Ortsbildes durch die
Umsetzung der Planung vermieden.

10.3 Bauweise

Auf Festsetzungen zur Bauweise (offen, geschlossen, abweichend) wird verzichtet; sie sind in
diesem Fall nicht notwendig und nicht praktikabel. Die bestehende Situation aus historischen
Gebduden (bzw. Gebaudeteilen) und modernen (bestehenden/ geplanten) Verbindungsge-
bauden bietet sich dafur nicht an.

10.4 Baugestaltung

Fir das geplante Bettenhaus sind Fassaden aus roten Mauerziegeln und eine Dacheinde-
ckung mit roten Biberschwanzziegeln vorgesehen (vgl. Abb. 3). Entsprechende textliche Fest-
setzungen wurden im B-Plan getroffen. Diese Festsetzungen gelten auch fir die beiden be-
stehenden Hotelgebaude. Ausgenommen davon sind die Gebaude bzw. Gebaudeteile, die die
historischen Gebaude (ehemalige Wirtschaftsgebdude des Gutshofes/Schlosses, in der Plan-
zeichnung Gebadude Nr. 2 und 3) verbinden und ebenso das Gebaude mit dem Hallen-
schwimmbecken und der &stlich angrenzende Verbindungsgang zum bestehenden Hotelge-
baude. Mit diesen Festsetzungen werden Denkmalschutzbelange gewahrt und es wird sicher-
gestellt, dass sich die Hotelgebaude mdglichst harmonisch bzw. méglichst wenig stérend in die
denkmalgeschiitzte Umgebung einfligen.
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11 Hinweise

Bodendenkmale

Wenn wahrend der Erdarbeiten zufallig Bodendenkmale entdeckt werden, ist gemaly § 11
Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) die zustandige untere Denkmalschutzbehérde un-
verziglich zu beachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbei-
tern oder Beauftragten des Landesamtes in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Kontaminierte Bereiche, Asbestbelastungen

Sollten bei Tiefbauarbeiten kontaminierte Bereiche — im Sinne des Gefahrstoffrechts - festge-
stellt werden, sind diese dem Landesamt flr Gesundheit und Soziales M-V, Abteilung Arbeits-
schutz und technische Sicherheit, Dezernat Rostock (LAGuS M-V) umgehend anzuzeigen.
Sollten Asbestbelastungen vorgefunden werden, darf die Beseitigung nur durch Fachbetriebe
— unter Einhaltung der Forderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffv) und der techni-
schen Regeln fir Gefahrstoffe ,Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
(TRGS 519) — erfolgen. Diese Arbeiten sind dem LAGuS M-V, Dezernat Rostock spatestens 7
Tage vor Beginn der Tatigkeiten anzuzeigen.

Bodenschutz

Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu
verhalten, dass keine schadlichen Bodenverdnderungen hervorgerufen und somit die Vor-
schriften dieses Gesetzes eingehalten werden.

Die Zielsetzungen und Grundséatze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind
zu bericksichtigen. Insbesondere bei bodenschadigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdich-
tungen, Stoffeintragen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schadlichen Bodenveranderun-
gen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernassungen und Bodenverunreinigungen sind zu
vermeiden. Das Bodengeflige bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem mdglichst gerin-
gen Flachenverbrauch zu erhalten.

Sollte bei den BaumalRnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmdiill, ge-
werbliche Abfalle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfélle vom Abfallbesitzer
bzw. vom Grundstlickseigentiimer einer ordnungsgemalen Entsorgung zuzufiihren. Diese Ab-
falle durfen nicht zur erneuten Bodenverfullung genutzt werden.

Falls bei Erdaufschlliissen Anzeichen von schadlichen Bodenveranderungen (z. B. abartiger
Geruch, anormale Farbung, Austritt verunreinigter Flussigkeiten, Reste alter Ablagerungen)
auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu in-
formieren. Erforderlichenfalls sind Verdachtsflachen durch eine Gefdhrdungsabschatzung zu
untersuchen, um Gefahren flir Umwelt und Allgemeinheit im Hinblick auf die geplante Nutzung
auszuschlieRen.

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG
Pflichtigen Vorsorge gegen das Eintreten schadlicher Bodenveranderungen zu treffen. Die
Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
vom 12.07.1999 (BGBI. | S. 1554) sind zu beachten.
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Sofern im Zuge der BaugrunderschlieBung, Bohrungen niedergebracht werden, sind die aus-
zufihrenden Firmen gegeniber dem LUNG M-V - Geologischer Dienst - meldepflichtig.

Sachgebiet Wasser

Im Rahmen der Planungsphase bzw. BaumalBnahme evtl. aufgefundene Leitungssysteme
(Meliorationsanlagen in Form von Drainagerohren oder sonstige Rohrleitungen) sind ord-
nungsgemal aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden.

Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzuflihrenden Baumalnahmen
stellen eine Gewasserbenutzung im Sinne des Wasserrechtes dar und bedirfen einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis durch die zustandige untere Wasserbehdrde.

Die ordnungsgemalfie Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerung auf den Grund-
sticken ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik, hier DWA-
Regelwerk 138a, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Es muss die standige Funktionsfahig-
keit gewahrleistet werden.

Soweit die gemeindliche Satzung eine genehmigungsfreie Versickerung gestattet bzw. das
gesammelte Niederschlagswasser zur Gartenbewasserung genutzt wird, ist dafir gemaf § 32
Abs. 4 LWaG M-V aulierhalb von Wasserschutzgebieten keine wasserbehérdliche Erlaubnis
erforderlich.

Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Versi-
ckerungsdrane usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflachengewasser erforderlich sein, ist ei-
ne wasserrechtliche Erlaubnis durch die Grundstlicksbesitzer beim Landrat des zustandigen
Landkreises als zustandige Wasserbehdérde unter Beachtung des Merkblattes M 153 der
Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) zu beantragen.
Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prifung einzureichen
(Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.).

Wahrend aller Vorhaben ist im Plangebiet gemaf § 5 WHG das Sorgfaltsgebot einzuhalten. Es
ist darauf zu achten, dass besonders durch die geringe bzw. kaum vorhandene Starke der
Grundwasserdeckschicht eine erhdhte Gefahr im Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
besteht.

Kampfmittelbelastungen

Tiefbauarbeiten sind grundsatzlich mit entsprechender Vorsicht durchzufuhren.

Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden werden,
sind aus Sicherheitsgrinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umge-
bung sofort einzustellen. Gemaf § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der
ortlich zustéandigen Ordnungsbehdrde unverziglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung
Uber die nachste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des Muniti-
onsbergungsdienstes.

Das Landesamt fliir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz M-V (LPBK M-V) weist darauf hin, dass gemaR § 52 LBauO der Bauherr fir die Einhal-
tung der offentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich ist. Gefahrdungen fiir auf der Bau-
stelle arbeitende Personen seien so weit wie mdglich auszuschlieRen. Dazu kann auch die
Pflicht gehoren, vor Baubeginn Erkundungen Uber eine mdégliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Flache sind gebihrenpflichtig beim

Landschaftsarchitekturbiiro Stefan Pulkenat 28



Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel*, Gemeinde Basedow (Entwurf, 25.06.2020)

Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen
wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Umweltschutz

Zum Schutz des Wassers und der Gewasser ist ggf. der Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen gemal § 20 Abs. 1 Landeswassergesetz sowie die Errichtung von Erdwarmesonden-
anlagen gemall § 49 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz der unteren Wasserbehérde gesondert
anzuzeigen.

12 Kosten

Der Gemeinde Basedow entstehen keine Kosten. Samtliche Planungskosten und Kosten fur
die ErschlieBungsmalnahmen, flr grinordnerische MafRnahmen etc. sind vom Vorhabentra-
ger zu Ubernehmen.

13 Auswirkungen des Vorhabens

Durch das Vorhaben kommt es auf einer rund 2.270 m? grof3en Flache zur Umwandlung eines
Gartengrundstiicks mit Einfamilienhaus und Nebengebduden zu einer Hotelanlage (Neube-
bauung). Freiflachen der bereits bestehenden Hotelanlage werden in einer Grofle von rund
510 m? zu einem AulRenschwimmbecken mit Terrassen-/Liegeflachen umgewandelt. Die Ubri-
gen Flachen des insgesamt rund 10.880 m? grofen Plangebiets sind liberwiegend bereits be-
baut und werden nicht verandert.

Von der Neubebauung sind innerhalb des Hausgartens Zierrasenflachen, Blumenbeete, Zier-
straucher, Koniferen und Obstgeholze betroffen. Es werden keine nach Landesnaturschutzge-
setz M-V geschiitzten Geholze beseitigt.

Groliere negative Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen oder Flachen sind vom Vorha-
ben nicht zu erwarten.

Von den im Bereich des B-Plans zulassigen Nutzungen gehen keine schadlichen Umweltein-
wirkungen durch Emissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
aus.

Durch die Umsetzung des B-Plans sind keine Beeintrachtigungen von naturschutzrechtlichen
Schutzgebieten oder geschitzten Biotopen zu erwarten (vgl. Kap. 6).

Negative Auswirkungen auf geschutzte Tierarten kdnnen bei Durchfihrung bestimmter Maf3-
nahmen vermieden werden (vgl. Kap. 14).

Baubedingte potenzielle Wirkungen ergeben sich aus der zeitlich begrenzten Inanspruchnah-
me von Flachen durch Baustelleneinrichtungen, die Einrichtung von Lagerplatzen und Baustel-
lenzufahrten. Erd- und Griindungsarbeiten, Gelandemodellierungen sowie flir Bauverkehrsfla-
chen. Mit den Bauarbeiten zur Errichtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den
Baustellenverkehr sind temporare Larmemissionen und Erschitterungen zu erwarten. Es kdn-
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nen temporare Scheuchwirkungen fir Tiere, temporare Schadstoffemissionen durch Baustel-
lenverkehr und Betriebsmittel und temporare optische Stérungen durch Baufahrzeuge sowie
Baustoff- und Restmittelablagerungen auftreten. Die Bautatigkeiten sind weitgehend auf das
Plangebiet beschrankt.

Der Bauherr hat wahrend der Bauphase daflir Sorge zu tragen, dass die Bautatigkeiten unter
Einhaltung der gesetzlichen Regelungen, insbesondere zum Immissionsschutz, erfolgen.

Anlagebedingte Wirkungen sind die Veranderung der Gestalt und Nutzung der Grundflachen
(z. B. Entfernen der Vegetation, Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdichtung), der Verlust von
Bodenfunktionen durch Versiegelungen (Speicher- und Pufferfunktionen, Lebensraumfunktion)
und der Habitat- und Funktionsverlust der Lebensraume. Durch die Beanspruchung von Fla-
chen fur die Anlage von Gebauden, Wegflachen etc. werden die vorhandenen Biotoptypen be-
seitigt bzw. in andere Biotoptypen umgewandelt.

Bei der Umsetzung des Vorhabens miissen teilweise Mutterbodenschichten und die humifizier-
ten Aufflllungen mit organischen Anteilen und Wurzelresten vollsténdig entfernt und durch
Austauschboden ersetzt werden, da sie minder tragfahig und zur Uberbauung nicht geeignet
sind. Der Austauschboden wird im trockenen Zustand lagenweise verdichtet. Fir notwendige
Gelandeanschiittungen werden geeignete, frostsichere Flllbdéden eingebaut.

Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich aus der geplanten Flachennutzung (Hotelnut-
zung) durch menschliche Prasenz und den Fahrzeugverkehr. Aus Sicht des Pflanzen- und
Tierartenschutzes sind keine wesentlichen betriebsbedingten Auswirkungen auf angrenzende
Flachen zu erwarten.

14 Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen

Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind die im Kapitel 14 ,Artenschutz® genannten
Vermeidungs- bzw. MinderungsmafRnahmen notwendig. Damit kénnen Stérungen, Verletzun-
gen und Tétungen von Tieren vermieden werden.

Boden wird nur in dem fur das Vorhaben unerlasslichen Mald in Anspruch genommen. Zur
Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen des Bodens sind folgende Mal3nah-
men durchzuflhren:

flachensparende Ablagerungen von Baustoffen, Aufschittungen, Ablagerungen usw.,
Sicherung der Umgebung der Baustelle vor Befahren,

sorgfaltige Trennung von abgetragenem Ober- und Unterboden,

sachgemalie Lagerung des Bodens, eventuell Wiedereinbau,

Bodenpflege wahrend der Lagerung.

Zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen des Grundwassers sind wahrend
der Bautatigkeit folgende MalRnahmen durchzufihren:

- sorgfaltige Wartung der Fahrzeuge und Maschinen,
- Vermeidung von Grundwasserfreilegungen,

« Sicherung des Grundwassers vor Ausschwemmung aus Baumaterialien durch
Abdeckungen.
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15 Artenschutz

GemalR den naturschutzrechtlichen Vorgaben zum Erhalt der biologischen Vielfalt (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie — FFH-RL) und zum Vogelschutz (Vogelschutz-Richtlinie — VS-RL)
wurden fur diesen B-Plan naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung (saP) erarbeitet (BERG 2019). Zur besseren Lesbarkeit werden diese gutachterlichen
Angaben in der Begrindung zum B-Plan teilweise auch als Artenschutzfachbeitrag (AFB) be-
zeichnet.

Eine Begehung des Plangebietes wurde im Juni 2019 durchgefuhrt. Auf Grund der bestehen-
den Nutzungen wurde im Wesentlichen eine Potenzialeinschatzung an Hand der Biotopaus-
stattung durchgefiihrt. Die vorhandenen Gehdlze und Gebaude wurden mittels Sicht- bzw. Ein-
/Ausflugbeobachtung auf Vorkommen von Lebensstatten geschitzter Tierarten tberpruift.

Amphibien

Die nachstgelegenen potenziellen Laichgewasser befinden sich in wenigen hundert Metern
Entfernung zum Vorhaben. Das Gleiche trifft fiir potenzielle terrestrische Uberwinterungshabi-
tate (Wald) zu. Daruber hinaus werden aber auch Kleinstrukturen (z. B. Steinablagerungen)
als Verstecke und Uberwinterungsplatze genutzt, die auch im Plangebiet vorkommen. Das
Plangebiet befindet sich im Aktionsradius der in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreiteten
Arten und stellt in Teilen ein potenzielles terrestrisches Teilhabitat fir den Laubfrosch, den
Moorfrosch und den Kammmolch dar. Auf Grund der intensiven Pflege ist jedoch nur mit weni-
gen Individuen zu rechnen. Ein Vorkommen der Rotbauchunke ist in der Ortslage Basedow
ebenfalls denkbar, aus dem Umfeld sind Nachweise der Art bekannt. Vorkommen anderer Ar-
ten, wie Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchkréte, sind dagegen nicht zu erwarten, da diese hau-
fig nur temporar wasserfliihrende Laichgewasser und/ oder eher trockenwarme Offenlandhabi-
tate mit grabbaren Bdden bevorzugen.

Reptilien

Ein Vorkommen der relevanten Reptilienarten (Zauneidechse und Schlingnatter) kann auf-
grund der Biotopausstattung im Plangebiet und aufgrund der intensiven Nutzung/ Pflege mit
hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Fledermause

Die Gehdlze im Plangebiet weisen keine Hohlungen oder andere potenzielle Quartiermdglich-
keiten auf, so dass Baumquartiere ausgeschlossen werden kdnnen. Im Plangebiet befinden
sich jedoch Gebaude, die fir die Errichtung des Hotelerweiterungsbaus abgebrochen werden
muassen und prinzipiell fir gebaudebesiedelnde Arten ein potenzielles Quartier darstellen. Bei
der abendlichen Ein-/Ausflugbeobachtung konnten zwar einzelne jagende Fledermause fest-
gestellt werden (Zwerg- und Breitfligelfledermaus), eine Quartiernutzung der Bestandsgebau-
de konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Das Plangebiet wird zeitweise als Jagdhabitat
von den o. g. Arten genutzt. Es konnte jedoch ein schneller Wechsel in insektenreichere Be-
reiche beobachtet werden (z. B. Waldrander und Gewasser).

Xylobionte Kafer

Aufgrund des Fehlens von Hohlungen kann ein Vorkommen z. B. des Eremiten ausgeschlos-
sen werden.
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Falter

Im Plangebiet und dem naheren Umfeld konnten keine der bekannten Futterpflanzen der Rau-
pen oder Falter der relevanten Arten festgestellt werden. Das Plangebiet wird entsprechend
als nicht geeigneter Lebensraum eingeschatzt und ein Vorkommen ausgeschlossen.

Landsauger

Spuren, die auf ein Vorkommen des Bibers in der Region hinweisen kdnnten, konnten nicht
festgestellt werden. Auf Grund der Lage des Vorhabens innerhalb einer Ortslage ist ein Vor-
kommen nicht zu erwarten.

Auf Grund der zahlreichen Gewasser in Basedow und Umgebung ist ein sporadisches Auf-
treten des hochmobilen Fischotters, der diesen als Streifgebiet nutzen kdnnte, moglich. Auf-
grund der Lage des Vorhabens innerhalb einer Ortslage ist eine regelmaflige Présenz jedoch
nicht zu erwarten.

Vogel

Als Brutvogel kommen lediglich gebaudebesiedelnde Arten und Baumfrei- und Gebulsch-bruter
in Frage, denn die Gehodlze im Plangebiet weisen keine Hohlungen oder andere potenzielle
Nistmoglichkeiten auf. Zudem sind lediglich wenig stérungsempfindliche bzw. siedlungstypi-
sche Vogelarten zu erwarten. Beobachtet werden konnten bei der stichprobenartigen Erfas-
sung lediglich Sperlinge, die Amsel/ Schwarzdrossel, der Buchfink und die Bachstelze. Dar-
Uber hinaus ist der nahegelegene und regelmaRig besetzte Weilkstorchhorst zu beachten.

Weitere Tiergruppen

Das Vorkommen von geschitzten Vertretern weiterer Tiergruppen (z. B. Libellen, Weichtiere
etc.) kann auf Grund der Biotopausstattung ausgeschlossen werden.

Zur Abwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind folgende
Malnahmen vorgesehen:

Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen

V1 Notwendige Gehdlzrodungen werden auRerhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Méarz.

V2 Der Abbruch der Gebaude wird auflierhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartier-
nutzung durchgefihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld ei-
ne Besatzkontrolle durch einen Sachverstandigen erforderlich, um bei Feststellung eines
Vorkommens geschuitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde ge-
eignete MalRnahmen ergreifen zu kdnnen.

V3 Die Nutzung von gréReren Baukranen im Bereich des Storchenhorstes (50 m Umkreis)
ist im Zeitraum 01.04. bis 15.06. nicht zulassig.

V4  Sofern im Zuge der Bebauung Gruben angelegt werden, sind diese im Zeitraum April bis
Oktober mit einer mobilen Leitwand (Amphibien-/ Reptilienschutzzaun) zu sichern (vgl.
dazu die genaueren Angaben zu einer mobilen Leitwand im AFB).

Die Durchfiihrung von MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktio-
nalitdt (CEF-MalRnahmen) ist nicht erforderlich.
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Bestand und Betroffenheit weiterer geschiitzter Arten, die keinen gemeinschafts-
rechtlichen Schutzstatus aufweisen

Im Untersuchungsraum potenziell vorkommende geschitzte Tierarten oder Tierartengruppen,
die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gemaR Artikel 1 der Vogel-
schutzrichtlinie geschitzt sind, sind die Waldeidechse (Zootoca vivipara), die Erdkrote (Bufo
bufo) und die Ringelnatter (Natrix natrix). Mit den vorgesehenen Vermeidungsmalnahmen
kann auch der hinreichende Schutz dieser Tierarten gewahrleistet werden.

Gutachterliches Fazit

Bei Durchfliihrung der o. g. VermeidungsmalRnahmen kann dem Eintreten einschlagiger Ver-
botstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben ist somit
nach den MalRRgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulassig.
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Anlage

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prufung (saP)

Bebauungsplan Nr. 4 ,,Farmer Hotel“ der Gemeinde Basedow

(Jens Berg, Kompetenzzentrum Naturschutz und Umweltbeobachtung, Gérmin,
24.06.2019)
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Abb. 1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur Hotelerweiterung in Basedow
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1. Einflhrung

1.1  Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europaische Union die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel
besteht fur die FFH-Arten sowie fur alle européaischen Vogelarten darin, einen ginstigen
Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Best&nde der Arten langfristig zu
sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU Uber die beiden genannten Richtlinien zwei
Schutzinstrumente eingefuhrt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen
Bestimmungen zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und
Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstétten. Sie gelten gemaf Art. 12 FFH-RL fur alle
Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemaR Art. 5 V-RL flUr alle europaischen Vogel-
arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flachendeckend — also Uberall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen
Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europaischen Vorgaben angepasst und diese Anderungen auch in der
Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 Ubernommen. In diesem Zusammenhang
mussen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und
Zulassungsverfahren entsprechend den europaischen Bestimmungen geprift werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-
naturschutzgesetz — BNatSchG — in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. | S. S. 2542], das
am 01.03.2010 in Kraft getreten ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der 88 44 und
45 BNatSchG verankert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind

folgendermalen gefasst:
,ES ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzten oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die

Stoérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

2
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschuitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstdren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu

zerstoren (Zugriffsverbote).”

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergénzt, mit dem bestehende und von der Euro-
paischen Kommission anerkannte Spielraume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen
Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden
sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1. Fur nach 8 15 zuldssige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fur Vorhaben im
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulassig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe
der Satze 2 bis 5.

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgefuhrte Tierarten,
europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Verstold gegen das Verbot
des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1
Nummer 1 nicht vor, soweit die Okologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfallt wird.

3. Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene KompensationsmalRhahmen (CEF-
Mafinahmen) festgesetzt werden.

4. Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG
(FFHRichtlinie) aufgefihrten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.

5. Sind andere besonders geschitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
fihrung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15
BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fur
die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tier- und Pflanzenarten sowie europaische

Vogelarten.
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Werden Verbotstatbestdnde nach 8 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezuglich der
gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevoraussetzungen
des 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlagigkeit von Verboten
zu erfillen sind. ,Die nach Landesrecht fur Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen

Behorden konnen von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-
licher wirtschaftlicher Schaden,
zum Schutz der naturlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen
Zwecken dienende MalRBnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der offentlichen Sicherheit, einschliel3-
lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der maf3geblich
gunstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Grinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses ein-

schlie3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn

1. ,zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen
enthalt. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der
Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)"

1.3  Anlass und Aufgabenstellung

Zur Erweiterung des bestehenden Hotels ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-
derlich. Es soll ein Bettenhaus mit Schwimmbad und Sauna errichtet werden (vgl. Abb. 2).
Der Geltungsbereich des B-Planes hat eine FlachengréRe von 1,09 ha. Die Flache, die Ver-
anderungen unterworfen ist, hat eine Gré3e von 3.993 m2 und umfasst Nutzflachen des be-
stehenden Hotels (intensive Pflege) und ein benachbartes Wohngebaude mit umliegenden
Gartenflachen (Uberwiegend Schurrasen).

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mdgliche Vorkommen und ist
die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben
zu Uberprifen. Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung stellt die Ergebnisse der Erfass-
ungen und Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehodrden als Entscheidungs-

grundlage. Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zu-
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sammenzufassen und diesen mdgliche VermeidungsmalRnahmen bzw. vorgezogene Aus-
gleichsmaflinahmen (sog. CEF-MalRnahmen) gegenuberzustellen. Auf diese Weise soll die
Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbestanden des § 44 BNat-
SchG seitens der zustandigen Naturschutzbehdrde bzw. der Beantragung einer Befreiung
gemal § 67 BNatSchG ermittelt werden.

Abb. 2 Ausschnitt der Genehmigungsplanung (Quelle: puma architekten, Hamburg)
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Abb. 3 bis 8 Ansichten des Plangebietes

1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlagiger Verbotstatbestande zu-
nachst Gberprift. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten,
werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen einbezogen. Vorkehr-

ungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen setzen am Projekt an. Sie fihren dazu, dass
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Projektwirkungen entweder vollstandig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass -

auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschitzte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeintrachtigungen der 6kologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-
fenen Lebensrdaume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchfiihrung von vorgezogenen Aus-
gleichsmaflinahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-
MalRnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalitat betroffener Le-
bensstatten. Konnen solche vorgezogenen MaRnahmen mit raumlichem Bezug zu betroffen-
en Lebensstatten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-
siedlungsniveau gewahrleisten, liegt gemaf § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstol3 gegen die
einschlagigen Verbotstatbestande des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5  Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt fur die Ermittlung und Darstellung
der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben
verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.

Baubedingte potentielle Wirkungen

- zeitweise Flacheninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Bau-
stelleneinrichtungen, Lagerplatze und Baustellenzufahrten;

- Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen;

- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelan-
demodellierungen;

- temporéare Larmemission und Erschitterungen bei den Bautatigkeiten zur Er-
richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden
Baustellenverkehr;

- temporéare Scheuchwirkungen fur Tiere;

- temporéare Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel;

- temporare optische Stérung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-

mittellagerungen;

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vortibergehend die Um-
welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplatzen, Erd- und Grundungsar-
beiten, Baustellenverkehre sowie Geldndemodellierungen. Es ist davon auszugehen, dass

Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Flachenausweisungen des Be-
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bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfallge-

setz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.
Eine Zufahrt zum Plangebiet besteht bereits Uber die vorhandenen Stralen und Wege.

Der Bauherr hat wahrend der Bauphase dafiir Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr

unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt.

Anlagenbedingte potentielle Wirkungen

- Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen (z. B. Entfernen
bzw. Verandern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung);

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsénderungen;

- Veranderung des Bodenwasserhaushaltes;

- visuelle Wirkungen (optische Stérung/ Beeintrdchtigung des Landschaftsbil-
des);

- Flachenentzug und Barriereeffekte durch Einz&unung/ Habitatverlust und
Funktionsverlust durch Zerschneidung von Lebensraumen;

- Flachenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen,
Umwandlung von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementa-
ren Teillebensrdumen der Flora und Fauna);

- Zerstérung von Lebensstétten durch Rodung von Gehdlzen und Abbruch von

Gebauden;

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der geplanten Flachennutzung. Im Vorder-
grund des Hotelbetriebes steht die Erholungsfunktion, die mit angrenzender Wohnnutzung

vereinbar ist.

2. Relevanzprifung

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform. Fir die Abschichtung der
Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Européischen Vogelarten wurden die Tabellen aus
den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den folgenden Tabellen werden jene
Arten gekennzeichnet, fur die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von Steck-
briefen erfolgt. Fir die anderen Arten erfolgt eine kurze Begriindung, warum sie von den wei-

teren Prifschritten ausgeschlossen werden.
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[wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit gegeniiber Pro-\Vorkommen bzw. potenzielles |Priifung der Verbotstatbestan-
Name jektwirkungen durch Vorhaben |Vorkommen im Vorhabenge- |de notwendig
moglich biet-Wirkraum/ Erfassung
[Amphibien
Bombina bombina Rotbauchunke ja potentielles Vorkommen, notwendig
Nachweise in der Region
Rana dalmatina Springfrosch ja \Vorkommen unwahrscheinlich  |nicht notwendig, da das Gebiet
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch ja nicht als Lebensraum geeignet ist
Bufo calamita Kreuzkrote ja
Bufotes viridis Wechselkrote ja
Pelobates fuscus Knoblauchkrote ja
Rana arvalis Moorfrosch ja potentielles Vorkommen notwendig
Hyla arborea Laubfrosch ja
Triticus cristatus Kammmolch ja
Reptilien
Coronella austriaca Schlingnatter ja keine Habitateignung nicht notwendig, da das Gebiet
Lacerta agili Zauneidechse i nicht als Lebensraum geeignet ist
Emys orbicularis Europaische ja
Sumpfschildkrote
Flederméause
Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja gemal bekanntem Verbreitungs- |nicht notwendig
: - gebiet keine signifikante Auftre-
Plecotus austriacus Graues Langohr ja T
tenswahrscheinlichkeit
Barbastella barbastellus  [Mopsfledermaus ja Quartiervorkommen maglich, notwendig
|Myotis myotis GroRes Mausohr ja aber unwahrscheiniich
IMyotis dasycneme Teichfledermaus ja
IMyotis daubentonii Wasserfledermaus ja
IMyotis nattereri Fransenfledermaus ja
IMyotis mystacinus Bartfledermaus ja
Imyotis brandtii Brandtfledermaus ja
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus ja
Nyctalus noctula Abendsegler ja
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja nutzt in Mitteleuropa keine nicht notwendig
Gebaudequartiere
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus ja Quartiervorkommen mdglich, notwendig
Pipistrellus pipistrellus  [Zwergfledermaus ja Jagdhabitatnutzung
Pipistrellus pygmaeus  [Miickenfledermaus ja Quartiervorkommen mdglich notwendig
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja
Plecotus auritus Braunes Langohr ja
|Weichtiere
IAnisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke ja Vorkommen nicht zu erwarten  |nicht notwendig, da das Gebiet
Unio crassus Kleine Flussmuschel ja nicht als Lebensraum geeignet ist
Vertigo angustior Schmale ja
Windelschnecke
Vertigo geyeri Vierzahnige ja
Windelschnecke
Vertigo moulinsiana Bauchige ja
Windelschnecke
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|wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

Empfindlichkeit gegeniiber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben

Vorkommen bzw. potenzielles
Vorkommen im Vorhabenge-

Priifung der Verbotstatbestén-
de notwendig

moglich biet-Wirkraum/ Erfassung
Libellen
IAeshna viridis Griine Mosaikjungfer ja keine Habitateignung nicht notwendig, da das Gebiet
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer ja nicht als Lebensraum geeignet ist
Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer ja
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer ja
Leucorrhinia pectoralis  |GroRe Moosjungfer ja
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle ja
Kafer
Carabus menetriesi Menetries-Laufkafer ja keine Habitateignung nicht notwendig, da das Gebiet
- - nicht als Lebensraum geeignet ist
Cerambyx cerdo GrofRer Eichenbock Ja
Dytiscus latissimus Breitrand ja
e Schmalbindiger ja
Graphoderus bilineatus Breitfiigel-Tauchkiifer
Lucanus cervus Hirschkéfer ja
Osmoderma eremita  |Eremit, Juchtenkéfer ja kein Nachweis nicht notwendig
Falter
Euphydryas aurinia Goldener ja keine Habitateignung nicht notwendig, da das Gebiet
Scheckenfalter nicht als Lebensraum geeignet ist
Lycaena helle Blauschillernder ja (keine der bekannten Futterpflan-
Feuerfalter izen der Raupen oder Falter vor-
Lycaena dispar GroRer Feuerfalter ja handen)
Proserpinus proserpina  |[Nachtkerzenschwarmer ja
|Meeresséuger
Phocoena phocoena Schweinswal nein nein nicht notwendig, da das Gebiet
nicht als Lebensraum geeignet ist
Landsauger
Lutra lutra Fischotter ja keine relevante Prasenz zu nicht notwendig
erwarten
Castor fiber Biber ja keine Spuren im néheren Umfeld [nicht notwendig
Muscardinus avellanarius Haselmaus ja nein nicht notwendig, da das Gebiet
Canis lupus Europaischer Wolf i nicht als Lebensraum geeignet ist
Rundmauler
Lampetra fluviatilis Flussneunauge nein nein nicht notwendig, da das Gebiet
Lampetra planeri Bachneunauge nicht als Lebensraum geeignet ist
Petromyzon marinus Meerneunauge

10
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|Wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit gegeniiber Pro-\Vorkommen bzw. potenzielles |Priifung der Verbotstatbestan-
Name jektwirkungen durch Vorhaben |Vorkommen im Vorhabenge- |de notwendig
moglich biet-Wirkraum/ Erfassung
Fische
IAcipenser sturio Baltischer Stor nein nein nicht notwendig, da das Gebiet
[Alosa alosa afisch nein nicht als Lebensraum geeignet ist
Alosa fallax Finte nein
[Aspius aspius Rapfen nein
Cobitis taenia Steinbeiler nein
Cottus gobio Westgroppe nein
Misgurmus fossilis Schlammpeitzger nein
Pelecus cultratus Ziege nein
Rhodeus amarus Bitterling nein
Romanogobio belingi Stromgriindling nein
Salmo salar Lachs nein
GefaRpflanzen
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz ja nein nicht notwendig, da das Gebiet
- — - nicht als Lebensraum geeignet ist
Ao Kriech. Scheiberich - ja
pium repens .
Sellerie
Cypripedium calceolus  |[Frauenschuh ja nicht notwendig, keine signifikan-
- - - n te Auftretungswahrscheinlichkeit
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte Ja im UG
. . Sumpf-Glanzkraut, Torf- ja nicht notwendig, da das Gebiet
Liparis loeselii . A .
Glanzkraut nicht als Lebensraum geeignet ist
. Schwimmendes ja
Luronium natans
Froschkraut

11
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Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
|Wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL |Empfindlichkeit  [Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 [Anh.1 |Anl1,Sp.3 M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbesténde
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet
IAccipiter gentilis Habicht v ja nein nicht notwendig
IAccipiter nisus Sperber v ja nein nicht notwendig
IAcrocephalus Drosselrohrsénger v ja nein nicht notwendig
|larundinaceus
IAcrocephalus paludicola  |Seggenrohrsanger v v 0 ja nein nicht notwendig
IAcrocephalus palustris ~ |Sumpfrohrsénger ja nein nicht notwendig
IAcrocephalus Schilfrohrsénger v ja nein nicht notwendig
|schoenobaenus
lAcrocephalus scipaceus  [Teichrohrsénger ja nein nicht notwendig
Acitis hypoleucos Flussuferlaufer v 1 ja nein nicht notwendig
IAegithalos caudatus Schwanzmeise ja nein nicht notwendig
IAegolius funereus Rauhfulkauz v v ja nein nicht notwendig
Aix galericulata Mandarinente ja nein nicht notwendig
Aix sponsa Brautente ja nein nicht notwendig
lAlauda arvensis Feldlerche ja nein nicht notwendig
Alca torda Tordalk ja nein nicht notwendig
Alcedo atthis Eisvogel v v 3 ja nein nicht notwendig
lAnas acuta SpieRente 1 ja nein nicht notwendig
lAnas clypeata Loffelente 2 ja nein nicht notwendig
lAnas crecca Krickente 2 ja nein nicht notwendig
lAnas penelope Pfeifente ja nein nicht notwendig
IAnas platyrhynchos Stockente ja nein nicht notwendig
lAnas querquedula Knakente v 2 ja nein nicht notwendig
lAnas strepera Schnatterente ja nein nicht notwendig
lAnser albifrons Blessgans ja nein nicht notwendig
lAnser anser Graugans ja nein nicht notwendig
lAnser canadensis Kanadagans ja nein nicht notwendig
lAnser erythropus Zwerggans ja nein nicht notwendig
lAnser fabalis Saatgans ja nein nicht notwendig
IAnser fabalis fabalis Waldsaatgans ja nein nicht notwendig
lAnser fabalis rossicus Tundrasaatgans ja nein nicht notwendig
lAnthus campestris Brachpieper v v ja nein nicht notwendig
lAnthus pratensis Wiesenpieper Vv ja nein nicht notwendig
IAnthus trivialis Baumpieper ja nein nicht notwendig
IApus apus Mauersegler ja nein nicht notwendig
lAquila chrysaetus Steinadler 0 ja nein nicht notwendig
lAquila clanga Schelladler ja nein nicht notwendig
1Aquila pomarina Schreiadler v v 1 ja nein nicht notwendig
lArenaria interpres Steinwalzer 0 ja nein nicht notwendig
lArdea cinerea Graureiher ja nein nicht notwendig
Asio flammeua Sumpfohreule v v 0 ja nein nicht notwendig
Asio otus Waldohreule v ja nein nicht notwendig
IAthene noctua Steinkauz v 1 ja nein nicht notwendig
|Aythya ferina Tafelente 2 ja nein nicht notwendig

12
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL |Empfindlichkeit  [Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V [gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet
IAythya fuligula Reiherente 3 ja nein nicht notwendig
lAythya marila Bergente ja nein nicht notwendig
[Aythya nyroca Moorente v v v 0 ja nein nicht notwendig
Bonasa bonasia Haselhuhn v 0 ja nein nicht notwendig
Botaurus stellaris Rohrdommel v v 1 ja nein nicht notwendig
Branta leucopsis Weiwangengans ja nein nicht notwendig
Bubo bubo Uhu v v 1 ja nein nicht notwendig
Bucephala clangula Schellente ja nein nicht notwendig
Burhinus oedicnemus Triel 0 ja nein nicht notwendig
Buteo buteo Méausebussard v ja nein nicht notwendig
Buteo lagopus Rauhfubussard ja nein nicht notwendig
Calidris alpina ssp. schinzii|Kleiner v 1 ja nein nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Calidris alpina ssp. alpina [Nordischer v 1 ja nein nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Caprimulgus europaeus  |Ziegenmelker v v 1 ja nein nicht notwendig
Carduelis cannabina Bluthénfling ja pot. BV notwendig
Carduelis carduelis Stieglitz ja pot. NG notwendig
Carduelis chloris Griinfink ja pot. NG notwendig
Carduelis flammea Birkenzeisig ja nein nicht notwendig
Carduelis spinus Erlenzeisig ja nein nicht notwendig
Carpodacus erythrinus ~ |Karmingimpel v ja pot. NG notwendig
Certhia brachydactyla Gartenbaumlaufer ja pot. NG notwendig
Certhia familiaris Waldbaumlaufer ja nein nicht notwendig
Charadrius alexandrinus  [Seeregenpfeifer ja nein nicht notwendig
Charadrius dubius Flussregenpfeifer v ja nein nicht notwendig
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer v 1 ja nein nicht notwendig
Chlidonias hybridus Weilbart-Seeschwalbe v ja nein nicht notwendig
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe v v 1 ja nein nicht notwendig
Ciconia ciconia Weilstorch v v 3 ja BV im Umfeld notwendig
Ciconia nigra Schwarzstorch v v 1 ja nein nicht notwendig
Cinclus aeruginosus Rohrweihe v v ja nein nicht notwendig
Cinclus cinclus \Wasseramsel ja nein nicht notwendig
Circaetus gallicus Schlangenadler 0 ja nein nicht notwendig
Circus cyaneus Kornweihe v v 1 ja nein nicht notwendig
Circus macrourus Steppenweihe ja nein nicht notwendig
Circus pygargus Wiesenweihe v v 1 ja nein nicht notwendig
Coccothraustes KembeilRer ja nein nicht notwendig
coccothraustes
Columba livia f. domestica [Haustaube ja nein nicht notwendig
Columba oenas Hohltaube ja nein nicht notwendig
Columba palumbus Ringeltaube ja pot. BV notwendig

13
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL [Empfindlichkeit |[Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbesténde
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
|geschiitzt] Vorhaben mdglich [Vorhabengebiet
Corvus corax Kolkrabe ja nein nicht notwendig
Corvus corone Aaskrahe/ Nebelkrahe ja nein nicht notwendig
Corvus frugilegus Saatkrahe 3 ja nein nicht notwendig
Corvus monedula Dohle 1 ja nein nicht notwendig
Cortunix cortunix Wachtel ja nein nicht notwendig
Crex crex Wachtelkonig v v ja nein nicht notwendig
Cuculus canorus Kuckuck ja nein nicht notwendig
Cygnus bewickii Zwergschwan ja nein nicht notwendig
Cygnus cygnus Singschwan v v ja nein nicht notwendig
Cygnus olor Hockerschwan ja nein nicht notwendig
Delichon urbica Mehlschwalbe ja nein nicht notwendig
Dendrocopus medius Mittelspecht ja nein nicht notwendig
Dendrocopus minor Kleinspecht ja nein nicht notwendig
Dryocopus martius Schwarzspecht v v ja nein nicht notwendig
Emberiza citrinella Goldammer ja pot. NG notwendig
Emberiza hortulana Ortolan v v ja nein nicht notwendig
Emberiza schoeniculus ~ |Rohrammer ja nein nicht notwendig
Erithacus rubecula Rotkehlchen ja pot. NG notwendig
Falco peregrinus Wanderfalke ja nein nicht notwendig
Falco subbuteo Baumfalke v v ja nein nicht notwendig
Falco tinnunculus Turmfalke v ja nein nicht notwendig
Falco vespertinus RotfuBfalke v ja nein nicht notwendig
Ficedula hypoleuca Trauerschnapper ja nein nicht notwendig
Ficedula parva Zwergschnapper ja nein nicht notwendig
Fringilla coelebs Buchfink ja pot. BV notwendig
Fringilla montifringilla Bergfink ja nein nicht notwendig
Fulica atra Blasshuhn/Blessralle ja nein nicht notwendig
Galerida cristata Haubenlerche v v ja nein nicht notwendig
Gallinago gallinago Bekassine v ja nein nicht notwendig
Gallinula chloropus Teichhuhn v ja nein nicht notwendig
Garrulus glandarius Eichelhaher ja nein nicht notwendig
Gavia arctica Prachttaucher ja nein nicht notwendig
Gavia stellata Sterntaucher ja nein nicht notwendig
Glaucidium passerinum  [Sperlingskauz v v ja nein nicht notwendig
Grus grus Kranich v v ja nein nicht notwendig
Haematopus ostralegus  |Austernfischer 1 ja nein nicht notwendig
Haliaeetus albicilla Seeadler v v ja nein nicht notwendig
Himantopus himantopus  |Stelzenlaufer ja nein nicht notwendig
Hippolais icterina Gelbspotter ja pot. NG notwendig
Hirundo rustica Rauchschwalbe ja nein nicht notwendig
Ixobrychus minutus Zwergdommel 1 ja nein nicht notwendig
Jynx torquilla Wendehals v 2 ja nein nicht notwendig
Lanius collurio Neuntoter v ja nein nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fur europaische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL [Empfindlichkeit |[Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 [Anh.1 |Anl1, Sp.3 [M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
|geschiitzt] Vorhaben mdglich [Vorhabengebiet
Lanius excubitor Raubwirger v 3 ja nein nicht notwendig
Lanius minor Schwarzstirnw(irger 0 ja nein nicht notwendig
Lanius senator Rotkopfwiirger 0 ja nein nicht notwendig
Larus argentatus Silbermowe ja nein nicht notwendig
Larus canus Sturmmowe 3 ja nein nicht notwendig
Larus melanocephalus  [Schwarzkopfméwe v 2 ja nein nicht notwendig
Larus marinus Mantelméwe 2 ja nein nicht notwendig
Larus minutus Zwergmowe ja nein nicht notwendig
Larus ridibundus Lachmowe 3 ja nein nicht notwendig
Limosa limosa Uferschnepfe 1 ja nein nicht notwendig
Locustella fluviatilis Schlagschwirl ja nein nicht notwendig
Locustella luscinioides ~ [Rohrschwirl v ja nein nicht notwendig
Locustella naevia Feldschwirl ja nein nicht notwendig
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel ja nein nicht notwendig
Lullula arborea Heidelerche v v ja nein nicht notwendig
Luscinia luscinia Sprosser ja nein nicht notwendig
Luscinia megarhynchos  |Nachtigall ja nein nicht notwendig
Luscinia svecica Blaukehlchen v v ja nein nicht notwendig
Lymnocyptes minimus ~ |Zwergschnepfe v ja nein nicht notwendig
Melanitta fusca Samtente ja nein nicht notwendig
Melanitta nigra Trauerente ja nein nicht notwendig
Mergellus albellus Zwergsager ja nein nicht notwendig
Mergus merganser Ganseséger 2 ja nein nicht notwendig
Mergus serrator Mittelsager ja nein nicht notwendig
Merops apiaster Bienenfresser v ja nein nicht notwendig
Miliaria calandra Grauammer v ja nein nicht notwendig
Milvus migrans Schwarzmilan v v ja nein nicht notwendig
Milvus milvus Rotmilan v ja nein nicht notwendig
|Motacilla alba Bachstelze ja pot. BV notwendig
Motacilla cinerea Gebirgsstelze \Y ja nein nicht notwendig
Motacilla citreola Zitronenstelze ja nein nicht notwendig
Motacilla flava Wiesenschafstelze v ja nein nicht notwendig
Muscicapa parva Zwergschnapper v v ja nein nicht notwendig
|Muscicapa striata Grauschnapper ja pot. BV notwendig
Netta rufina Kolbenente ja nein nicht notwendig
Nucifraga caryocatactes |Tannenhaher ja nein nicht notwendig
Numenius arquata GroRer Brachvogel v 1 ja nein nicht notwendig
Oeahthe oeanthe Steinschmatzer 2 ja nein nicht notwendig
Oriolus oriolus Pirol ja nein nicht notwendig
Pandion haliaetus Fischadler v v ja nein nicht notwendig
Panurus biarmicus Bartmeise ja nein nicht notwendig
Parus ater Tannenmeise ja nein nicht notwendig
Parus caeruleus Blaumeise ja pot. NG notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten

[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL [BArtSchV [RL [Empfindlichkeit  Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 [M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
lgeschiitzt] \Vorhaben méglich |Vorhabengebiet
Parus cristatus Haubenmeise ja nein nicht notwendig
Parus major Kohlmeise ja pot. NG notwendig
Parus montanus Weidenmeise ja pot. NG notwendig
Parus palustris Sumpfmeise ja pot. NG notwendig
Passer domesticus Haussperling V ja pot. BV notwendig
Passer montanus Feldsperling V ja pot. BV notwendig
Perdix perdix Rebhuhn 2 ja nein nicht notwendig
Pernis apivorus Wespenbussard v \Y ja nein nicht notwendig
Phalacrocorax carbo Kormoran ja nein nicht notwendig
Phalaropus lobatus Odinshiihnchen ja nein nicht notwendig
Phasianus colchicus Fasan ja nein nicht notwendig
Philomachus pugnax Kampflaufer v v 1 ja nein nicht notwendig
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz ja pot. BV notwendig
Phoenicurus phoenicurus |Gartenrotschwanz ja pot. BV notwendig
Phylloscopus collybita Zilpzalp ja pot. NG notwendig
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger ja nein nicht notwendig
Phylloscopus trochilus Fitis ja pot. NG notwendig
Pica pica Elster ja nein nicht notwendig
Picoides major Buntspecht ja nein nicht notwendig
Picoides medius Mittelspecht v v ja nein nicht notwendig
Picoides minor Kleinspecht ja nein nicht notwendig
Picus canus Grauspecht v v ja nein nicht notwendig
Picus viridis Griinspecht v 3 ja nein nicht notwendig
Podiceps auritus Ohrentaucher ja nein nicht notwendig
Podiceps cristatus Haubentaucher 3 ja nein nicht notwendig
Podiceps griseigena Rothalstaucher v ja nein nicht notwendig
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher v ja nein nicht notwendig
Porzana parva Kleines Sumpfhuhn/ v v 1 ja nein nicht notwendig
Kleine Ralle
Porzana porzana Timpelsumpfhuhn v v ja nein nicht notwendig
Porzana pusilla Zwergsumpthuhn ja nein nicht notwendig
Prunella modularis Heckenbraunelle ja pot. BV notwendig
Psittacula krameri Halsbandsittich ja nein nicht notwendig
Pyrrhula pyrrhula Gimpel ja nein nicht notwendig
Rallus aquaticus Wasserralle ja nein nicht notwendig
Recurvirostra avosefta  [S&belschnabler v v 2 ja nein nicht notwendig
Regulus ignicapillus Sommergoldh&hnchen ja pot. NG notwendig
Regulus regulus Wintergoldhahnchen ja pot. NG notwendig
Remiz pendulinus Beutelmeise ja nein nicht notwendig
Riparia riparia Uferschwalbe v \Y ja nein nicht notwendig
Saxicola rubetra Braunkehichen ja nein nicht notwendig
Saxicola torquata Schwarzkehlchen ja nein nicht notwendig
Scolopax rusticola Waldschnepfe ja nein nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fiir européische Vogelarten

IWissenschaftIicher Deutscher Name EG-VO |VSRL [BArtSchV |RL |Empfindlichkeit |[Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V [gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet

Serinus serinus Girlitz ja pot. NG notwendig
Sitta europaea Kleiber ja nein nicht notwendig
Sterna albifrons Zwergseeschwalbe v v 1 ja nein nicht notwendig
Sterna caspia Raubseeschwalbe v v 1 ja nein nicht notwendig
Sterna hirundo Flussseeschwalbe v v 2 ja nein nicht notwendig
Sterna paradisaea Kiistenseeschwalbe v v 1 ja nein nicht notwendig
Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe v v 2 ja nein nicht notwendig
Streptopelia decaocto Turkentaube ja pot. NG notwendig
Streptopelia turtur Turteltaube v 3 ja nein nicht notwendig
Strix aluco Waldkauz v ja nein nicht notwendig
Sturnus vulgaris Star ja pot. NG notwendig
Sylvia atricapilla Monchgrasmiicke ja pot. BV notwendig
Sylvia borin Gartengrasmiicke ja pot. BV notwendig
Sylvia communis Dormgrasmiicke ja nein nicht notwendig
Sylvia curruca Klappergrasmiicke ja nein nicht notwendig
Sylvia nisoria Sperbergrasmiicke v v ja nein nicht notwendig
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher ja nein nicht notwendig
Tadoma tadorna Brandgans 3 ja nein nicht notwendig
Tringa glareola Bruchwasserlaufer v ja nein nicht notwendig
Tringa ochropus Waldwasserlaufer v ja nein nicht notwendig
Tringa totanus Rotschenkel v 2 ja nein nicht notwendig
Troglodytes troglodytes  [Zaunkénig ja pot. BV notwendig
Turdus iliacus Rotdrossel ja nein nicht notwendig
Turdus merula Amsel ja pot. BV notwendig
Turdus philomelos Singdrossel ja nein nicht notwendig
Turdus pilaris Wacholderdrossel v ja pot. NG notwendig
Turdus viscivorus Misteldrossel v ja nein nicht notwendig
Tyto alba Schleiereule v ja nein nicht notwendig
Upupa epops Wiedehopf v 1 ja nein nicht notwendig
Uria aalge Trottellumme ja nein nicht notwendig
Vanellus vanellus Kiebitz v 2 ja nein nicht notwendig
Erlduterungen:

EG-VO 338/97: Verordnung {iber den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
0 ausgestorben bzw. verschollen
1 vom Aussterben bedroht

RL M-V: Abkiirzungen der RL:

2 stark gefahrdet
3 gefahrdet
R extrem selten

pot.. - Potenzielles Vorkommen, Vorkommen im Untersuchungsraum mdglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieRen und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der
Verbreitung der Art in M-V nicht unwahrscheinlich

NG - Nahrungsgast
BV - Brutvogel
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse

Unmittelbar nach Beauftragung im Juni 2019 wurde das Plangebiet begangen. Auf Grund
der bestehenden Nutzungen wurde im Wesentlichen eine Potentialeinschatzung an Hand
der Biotopausstattung durchgefiihrt. Die vorhandenen Gehélze und Gebaude wurden mittels
Sicht- bzw. Ein-/Ausflugbeobachtung auf Vorkommen von Lebensstatten geschuitzter Tier-
arten Uberprift.

4. Potentialeinschatzung/ Erfassungsergebnisse

4.1  Amphibien

Die nachstgelegenen potentiellen Laichgewasser befinden sich in wenigen 100 Metern Ent-
fernung zum Vorhaben. Das Gleiche trifft fiir potentielle terrestrische Uberwinterungshabitate
(Wald) zu. Daruiber hinaus werden aber auch Kleinstrukturen (z. B. Steinablagerungen) als
Verstecke und Uberwinterungsplatze genutzt, die auch im Plangebiet vorkommen. Das
Plangebiet befindet sich im Aktionsradius der in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreiteten
Arten und stellt in Teilen ein potentielles terrestrisches Teilhabitate fir den Laubfrosch, den
Moorfrosch und den Kammmolch dar. Auf Grund der intensiven Pflege ist jedoch nur mit

wenigen Individuen zu rechnen.
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Abb. 9 Potentielle Laichgewasser (blau) im Umfeld des Vorhabens und Bereich der Hotelerweiterung (rot).

Ein Vorkommen der Rotbauchunke ist in der Ortslage Basedow ebenfalls denkbar, aus dem

Umfeld sind Nachweise der Art bekannt.
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Vorkommen anderer Arten, wie Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchkréte, sind dagegen nicht
zu erwarten, da diese haufig nur temporar wasserfuhrende Laichgewéasser und/ oder eher

trockenwarme Offenlandhabitate mit grabbaren Béden bevorzugen.

4.2 Reptilien

In Mitteleuropa werden durch die Zauneidechse heute folgende naturnahe bzw. anthropogen
gestaltete Habitate besiedelt: Dinengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, trock-
ene Waldrénder, Feldraine, sonnenexponierte Boschungen aller Art, Ruderalfluren, Abgrab-
ungsflachen sowie verschiedenste Aufschliisse und Brachen.

Die Schlingnatter besiedelt ein breites Spektrum warmebeglnstigter offener bis halboffener
Lebensraume mit einer heterogenen Vegetationsstruktur und einem oft kleinflachig verzahn-
ten Biotopmosaik (Offenland-Gebusch/Waldrand).

Ein Vorkommen der relevanten Reptilienarten (Zauneidechse und Schlingnatter) kann dem-
nach auf Grund der Biotopausstattung und auch der intensiven Nutzung/ Pflege mit hoher

Sicherheit ausgeschlossen werden.

4.3 Flederméuse

Die Geholze im Plangebiet weisen keine H6hlungen oder andere potentielle Quartiermdglich-
keiten auf, so dass Baumquartiere ausgeschlossen werden kénnen. Im Plangebiet befinden
sich jedoch Gebaude, die fur die Errichtung des Hotelerweiterungsbaus abgebrochen wer-
den mussen und prinzipiell fur gebaudebesiedelnde Arten ein potentielles Quartier darstel-
len. Bei der abendlichen Ein-/Ausflugbeobachtung konnten zwar einzelne jagende Fleder-
mause festgestellt werden (Zwerg- und Breitfligelfledermaus), eine Quartiernutzung der Be-
standsgebaude konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Das Plangebiet wird zeitweise als Jagdhabitat von den o. g. Arten genutzt. Es konnte jedoch
ein schneller Wechsel in insektenreichere Bereiche beobachtet werden (z. B. Waldrander

und Gewasser).

4.4  Xylobionte Kéafer

Auf Grund des Fehlens von Hohlungen kann ein Vorkommen z. B. des Eremiten ausge-

schlossen werden.
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4.5 Falter

Im Plangebiet und dem néheren Umfeld konnten keine der bekannten Futterpflanzen der
Raupen oder Falter der relevanten Arten festgestellt werden. Das Plangebiet wird entsprech-

end als nicht geeigneter Lebensraum eingeschatzt und ein Vorkommen ausgeschlossen.

4.6 Landsauger

Spuren, die auf ein Vorkommen des Bibers in der Region hinweisen kénnten, konnten nicht
festgestellt werden. Auf Grund der Lage des Vorhabens innerhalb einer Ortslage ist ein Vor-
kommen nicht zu erwarten.

Auf Grund der zahlreichen Gewasser in Basedow und Umgebung ist ein sporadisches Auf-
treten des hochmobilen Fischotters, der diesen als Streifgebiet nutzen kénnte maoglich. Auf
Grund der Lage des Vorhabens innerhalb einer Ortslage ist eine regelmafige Prasenz je-

doch nicht zu erwarten.

4.7  Vogel

Als Brutvogel kommen lediglich gebaudebesiedelnde Arten und Baumfrei- und Gebulsch-
briter in Frage, denn die Gehdlze im Plangebiet weisen keine Hohlungen oder andere po-
tentielle Nistmoglichkeiten auf. Zudem sind lediglich wenig stérungsempfindliche bzw. sied-
lungstypische Vogelarten zu erwarten.

Beobachtet werden konnten bei der stichprobenartigen Erfassung lediglich Sperlinge, die
Amsel/ Schwarzdrossel, der Buchfink und die Bachstelze.

Darlber hinaus ist der nahegelegene und regelmaRiig besetzte Weil3storchhorst zu beach-

ten.

4.8  Weitere Tiergruppen

Das Vorkommen von geschitzten Vertretern weiterer Tiergruppen (z. B. Libellen, Weichtiere

etc.) kann auf Grund der Biotopausstattung ausgeschlossen werden.

5. Maflinahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der  kontinuierlichen

Okologischen Funktionalitat

Folgende MalRnahmen zur Abwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestdnde sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end bericksichtigt:
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5.1  Vermeidungs- und Minderungsmal3nahmen

V1 Notwendige Gehdlzrodungen werden aul3erhalb der Vogelbrutzeit durchgefihrt, d. h.

im Zeitraum 1. Oktober bis 1. Méarz.

V2 Der Abbruch der Geb&ude wird aufRerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartier-
nutzung durchgefihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld
eine Besatzkontrolle durch einen Sachverstandigen erforderlich, um bei Feststellung
eines Vorkommens geschitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-

horde geeignete Malinahmen ergreifen zu kénnen.

V3 Die Nutzung von gr6Beren Baukranen im Bereich des Storchenhorstes (50 m Um-

kreis) ist im Zeitraum April bis Ende Mai nicht moglich.

V4 Sofern im Zuge der Bebauung Gruben angelegt werden, sind diese im Zeitraum

April bis Oktober mit einer mobilen Leitwand (Amphibien-/ Reptilienschutzzaun) zu

sichern.
zufahrt Mobile Leitwand gemaR Einbauzeichnung herstellen.

5 c Mobile Amphibien-/Reptilienleitwand aus PE-Folie mit feuer\ferzinktem
Doppelstab-Stitzpfosten gema MAmMS 2000 (Leitwand mit Uberklette-
[ A rungsschutz, Bauteile wetterfest und UV-besténdig, PE-Folie blickdicht,
reilfest und formstabil, Lichte Bauhdhe: 42 cm, Farbe: griin, Rollenbreite
Baugrube 60,0 cm, Doppelstab-Stiitzpfosten mit Verdrehsicherung, mit Gummi-
spannleine inkl. einseitiger Schlaufensicherung, empfohlene Stiitzpfosten-
s s abstande: 2,00 m). Verlegung auf tragfahigem Untergrund. Gelande fiir die
\, / Leitwand ebnen. Lauffldche mit Kies/ Sand/ Oberboden dberdecken. Fa-

Leitwand mit Umlenkungen brikat z. B.: ACO PRO MSFolie 40-180 oder gleichwertiger Artikel.

Abb. 10 Einbauzeichnung/ Prinzipskizze

5.2 Maflinahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6k  ologischen Funktionalitat
(CEF-Mafinahmen)

keine

6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Ar  ten

Das Eintreten der Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird
nachfolgend unter Beriicksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmafinah-

men untersucht. Aus Effektivitatsgriinden und zur Vermeidung unnétiger Redundanzen wer-
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den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erlautert, sondern auf Artengruppen ange-
wendet. Werden Verbote erflillt, wird Gberprift, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-
en fiir die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG in Uber-
einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-
pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem ginstigen Erhaltungszu-
stand).

Grundlage fur die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeintrach-
tigungen sind die aus den Verbotstatbestédnden des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

zusammenfassend abgeleiteten Schadigungs-, Stérungs- und Tétungsverbote.

6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhan g IV der FFH-Richtlinie

Bezlglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 19 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schéadigungsverbot:  Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwick-
lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im raum-
lichen Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot:  Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fihrt.

6.1.1 Amphibien

Sammelsteckbrief Amphibien
Tierarten nach Anhang Il & IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Rotbauchunken bevorzugen als Laichgewasser und Sommerlebensraum stehende, sich schnell erwdrmende Gewas-
ser mit dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand. In Mecklenburg-Vorpommern sind es vor allem natirliche
Kleingewasser (Sélle, Weiher, z. T. auch temporare Gewasser) und Kleinseen sowie iiberschwemmtes Abgrabungs-
gewasser werden als Laichgewasser genutzt. Rufplatze der Rotbauchunke liegen bevorzugt in flach (iberstauten, mit
krautiger Vegetation durchsetzten Bereichen. Uferzonen mit dichten, hochwiichsigen Rohrichten werden hingegen
gemieden. Die Laichgewasser liegen zumeist in der offenen Agrarlandschaft und kdnnen in den Sommermonaten
vollstandig austrocknen. Grinland und Qualmwasserbiotope (z. B. im Elbtal). Auch Teiche und Nach der Laichzeit
halten sich die Rotbauchunken flir den restlichen Zeitraum der Vegetationsperiode im bzw. im Umfeld des Laich-
gewassers auf. Es finden auch Wechsel zwischen einzelnen Gewassern statt (z. B. bei Austrocknung des Laich-
gewassers). Witterungsabhangig kénnen sich in Sommernachten bis zu 50 % der Population auerhalb des Gewas-
sers aufhalten (FLADE et al. 2003). Als Winterquartiere dienen u. a. Nagerbauten, Erdspalten und gerdumige Hohl-
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Sammelsteckbrief Amphibien
Tierarten nach Anhang Il & IV der FFH-RL

raume im Erdreich. Sie liegen meist in unmittelbarer Nahe zum Laichgewasser und sind selten weiter als 500 m von
diesem entfernt.

Moorfroschhabitate zeichnen sich durch hohe Grundwasserstande aus. Besiedelt werden dementsprechend vor
allem Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbriiche. Die Laichgewésser sind zum
Teil meso- bis dystroph. Die fiir Ostdeutschland durchgefiihrte Habitatanalyse von Laichgewassern nach SCHIEMENZ
& GUNTHER (1994) ergab eine deutliche Praferenz fir Teiche, Weiher, Altwasser und Sélle, gefolgt von Gewassern in
Erdaufschliissen, Graben, sauren Moorgewassern und Uferbereichen von Seen. Allerdings sollte der pH-Wert des
Gewassers nicht zu niedrig liegen, da die Embryonen unterhalb eines Wertes von 4,5 absterben.

Unter den Landhabitaten dominieren Sumpfwiesen und Flachmoore, sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und
Mischwalder (vor allem Au- und Bruchwalder), die in der Regel einen hohen Grundwasserstand aufweisen.

Der Moorfrosch zahlt zu den frithlaichenden Arten. Die Anwanderung zu den Laichgewéassern findet statt, wenn (iber
mehrere Nachte Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten. So werden unter glinstigen Bedingungen wandern-
de Moorfrésche manchmal bereits im Februar festgestellt (ZANGE 1997), der Grolteil der Tiere findet sich jedoch erst
im Marz am Laichgewasser ein, wobei die Mannchen gewdhnlich einige Tage vor den Weibchen anwandern.

Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise mehrere Wochen in der
Néahe des Laichgewassers. Die individuelle Aufenthaltsdauer betragt im Mittel einen Monat (BUCHS 1987).

Die ersten umgewandelten Frosche kdnnen ab Juni festgestellt werden. Gelegentlich findet man frisch metamorpho-
sierte Tiere auch noch bis Anfang September.

Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1000 m) als die Adulten (bis 500 m) (vgl. GELDER &
BUTGER 1987, GUNTHER & NABROWSKI 1996). Im Herbst ndhert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewds-
ser, besonders ein Teil der Ma&nnchen Uberwintert auch darin.

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivitat sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
bensrdume. Réhricht, Baume und Straucher dienen der Art haufig als Sitz- und Rufwarten. Geeignete Aquatische
Teillebensraume — Reproduktionshabitate stellen insbesondere Fischfreie, besonnte Kleingewasser (Tumpel, Weiher,
Druck-/Qualmwasserbereiche, Bracks, Flutmulden und Altwasser in Fluss- und Bachauen, zeitweilig Uberschwemmte
Griinlandsenken, auch Gewasser in Abbaugruben), Vegetationsreiche, amphibische Flach- und Wechselwasserzo-
nen (als Metamorphose- und Reifehabitat fir juvenile Exemplare), Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus
Laichkréutern (Potamogeton spec.), Flutrasen (v. a. Glyceria fluitans), Sauergrasriede (Seggen, Binsen) sowie Réh-
richte. Als terrestrische Teillebensrdume — Tagesverstecke, Nahrungshabitate dienen extensiv bewirtschafte Feucht-
und Nasswiesen als Nahrungslebensraum fiir heranwachsende und erwachsene Exemplare, Gehdlzstreifen, Réh-
richte und gewasserbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten auBerhalb der Paarungszeit sowie als
Biotopverbundstrukturen und Auwalder, Feldgehdlze, durchsonnte, feuchte Niederwalder und Landschilfbestande auf
grundwassernahen Standorten.

Hinsichtlich der Laichgewasserwahl besitzt der Kammmolch eine hohe ékologische Plastizitat. Bevorzugt werden na-
tirliche Kleingewdasser (Sélle, Weiher, z. T. auch temporére Gewésser) und Kleinseen, aber auch Teiche und Ab-
grabungsgewasser (Kies-, Sand- und Mergelgruben). Als optimale Habitate gelten groRere Kleingewasser mit mehr
als 0,5 m Wassertiefe auf schweren Béden (Mergel). Ein sonnenexponiertes Gewasser, gut entwickelte Submers-
vegetation, die jedoch auch eine ausreichend offene Wasserflache frei lasst, ein reich strukturierter Gewasserboden
(Aste, Steine) und ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls positiv auf die Besiedlung aus.

Die terrestrischen Lebensrdume liegen oft in unmittelbarer Nahe der Laichgewasser und sind meist weniger als 1.000
m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laubmischwalder, Garten, Felder, Sumpfwiesen und
Flachmoore, Erdaufschliisse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwélder genannt (SCHIMENZ & GUNTHER 1994). Steine,
Totholz, Kleinsaugerbaue und andere Kleinhéhlen, Lesestein-, Laub- und Reisighaufen sowie Holzstapel dienen als
Tagesverstecke. Haufig liegen die Winterquartiere in ahnlichen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Bodenschich-
ten der Landlebensrdume. Der Kammmolch Uberwintert jedoch auch in Kellern und vereinzelt in Gewassern.

Lokale Population:

Die néchstgelegenen potentiellen Laichgewasser befinden sich in wenigen 100 Metern Entfernung zum Vorhaben.
Das Gleiche trifft fiir potentielle terrestrische Uberwinterungshabitate (Wald) zu. Dariiber hinaus werden aber auch
Kleinstrukturen (z. B. Steinablagerungen) als Verstecke und Uberwinterungsplatze genutzt, die auch im Plangebiet
vorkommen. Das Plangebiet befindet sich im Aktionsradius der in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreiteten Arten
und stellt in Teilen ein potentielles terrestrisches Teilhabitate fir den Laubfrosch, den Moorfrosch und den Kamm-
molch dar. Auf Grund der intensiven Pflege ist jedoch nur mit wenigen Individuen zu rechnen.

Ein Vorkommen der Rotbauchunke ist in der Ortslage Basedow ebenfalls denkbar, aus dem Umfeld sind Nachweise
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Sammelsteckbrief Amphibien

Tierarten nach Anhang Il & IV der FFH-RL

der Art bekannt. Vorkommen anderer Arten, wie Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchkréte, sind dagegen nicht zu er-
warten, da diese haufig nur temporar wasserflihrende Laichgewasser und/ oder eher trockenwarme Offenlandhabita-
te mit grabbaren Bdden bevorzugen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Rotbauchunke in allen Naturrdumen des Landes verbreitet, wobei eine sehr auf-
fallige Konzentration im Rickland der Mecklenburgischen Seenplatte und im Naturraum Héhenriicken und Mecklen-
burgische Seenplatte zu verzeichnen ist. Das Verbreitungsmuster der Rotbauchunke deckt sich in Mecklenburg-Vor-
pommern sehr stark mit dem Vorkommen echter Sélle.

Der Moorfrosch kommt in Ost- und Norddeutschland noch nahezu flachendeckend vor. In Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Teilen Sachsen-Anhalts erreicht die Art ihre bundesweit groRten Abundanzen und die héchste
Verbreitungsdichte. In Mecklenburg-Vorpommern fehlt R. arvalis lediglich in der Griesen Gegend weitgehend.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Laubfrosch, abgesehen von der Griesen Gegend und der Ueckermiinder Heide,
flachendeckend vertreten.

In Mecklenburg-Vorpommern deckt sich das Verbreitungsmuster des Kammolches stark mit dem Vorkommen echter
Sélle. Generell ist die Art jedoch in allen Naturrdumen des Landes vorhanden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da nur eine Po-
tentialanalyse an Hand der Biotopausstattung und der Ortslage durchgefiihrt wurde.

In Brandenburg nahm die Anzahl der durch die Rotbauchunke besiedelten Rasterquadranten zwischen den 1970er
und den 1990er Jahren um 1/3 ab (MLUV 2009). Aufgrund &hnlicher Habitatbedingungen und ahnlicher Gefahrd-
ungsursachen ist fiir Mecklenburg-Vorpommern gleichfalls von einem Bestandsriickgang in diesem Zeitraum aus-
zugehen. Allerdings fehlt hier entsprechendes Datenmaterial. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen bio-
geografischen Region wird derzeit als unglinstig-schlecht (sich verschlechternd) bewertet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Moorfroschbesténde in den letzten Jahren durch grofflachige Renaturierungs-
projekte und die Férderung der Kleingewéssersanierung vielerorts bevorteilt worden. Damit dlirfte der langfristige Ab-
wartstrend mittlerweile gebremst sein. Unverandert negativ entwickeln sich jedoch die Vorkommen in den grofflach-
igen, intensiv genutzten Agrarlandschaften. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeografischen
Region wird derzeit als unglnstig-unzureichend (sich verschlechternd) bewertet.

Fur den Laubfrosch aus Mecklenburg-Vorpommern liegen abgesehen von qualitativen oder semiquantitativen Kartier-
ungserhebungen keine gezielten Bestandsuntersuchungen vor. Die Gefahrdungseinschatzung basiert auf der andau-
ernden Verringerung der Anzahl geeigneter Laichhabitate. In vielen Gebieten ist die Mindestdichte von intakten Klein-
gewassern in der Landschaft bereits kritisch unterschritten. Dies wirkt sich mittelfristig dramatisch auf die Laubfrosch-
bestadnde aus. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeografischen Region wird derzeit als ungn-
stig-unzureichend (sich verschlechternd) bewertet.

Fir das Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns gibt es bislang keine geeigneten Daten (iber die absolute GréRe bzw. die
Entwicklung der Bestdnde des Kammmolch. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeografischen
Region wird derzeit als unglnstig-unzureichend (stabil) bewertet.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Mit vermehrt auftretenden Verletzungen oder Tétungen ist im Zuge der Bebauung zu rechnen, insbesondere unge-
schutzte Baugruben bergen ein hohes Risiko.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Sofern im Zuge der Bebauung Gruben angelegt werden, sind diese im Zeitraum April bis Oktober mit einer mobilen
Leitwand (Amphibienschutzzaun) zu sichern.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: X ja [ ] nein

2.2 Prognose des Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
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Erhebliche Stdérungen, d. h. Stdrungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken kénn-
ten, sind im Zuge der Bebauung méglich, insbesondere ungeschitzte Baugruben bergen ein hohes Risiko.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Sofern im Zuge der Bebauung Gruben angelegt werden, sind diese im Zeitraum April bis Oktober mit einer mobilen
Leitwand (Amphibienschutzzaun) zu sichern.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Mit der Erweiterung der bebauten Flachen gehen in der Ortslage keine essentiellen Habitate verloren.
[] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: X ja [ ] nein

6.1.2 Sdaugetiere

Sammelsteckbrief Flederméause
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Fledermause nutzen Spalten, Nischen, Nistkasten und Hohlen an Felsen, Baumen und Gebauden als Wochenstu-
ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/ Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei néchtlichen
Jagdflligen werden insektenreiche Flachen wie z. B. die Luftrdume tber Gewassern oder an Waldsdumen zur Nah-
rungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen haufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie
Waldrandern, Baumreihen, Hecken und Ufergehdlzen von Gewassern.

Lokale Population:

Die Gehdlze im Plangebiet weisen keine Hohlungen oder andere potentielle Quartierméglichkeiten auf, so dass
Baumquartiere ausgeschlossen werden kénnen. Im Plangebiet befinden sich jedoch Gebéude, die fiir die Errich-
tung des Hotelerweiterungsbaus abgebrochen werden miissen und prinzipiell fir geb&udebesiedelnde Arten ein
potentielles Quartier darstellen. Bei der abendlichen Ein-/Ausflugbeobachtung konnten zwar einzelne jagende Fle-
derméuse festgestellt werden (Zwerg- und Breitfliigelfledermaus), eine Quartiernutzung der Bestandsgebaude
konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Das Plangebiet wird zeitweise als Jagdhabitat von den o. g. Arten genutzt. Es konnte jedoch ein schneller Wechsel
in insektenreichere Bereiche beobachtet werden (z. B. Waldrander und Gewésser).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der kurzen Bearbeitungszeit nicht
sicher bewertet werden.

In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der zu festgestellten Arten als ungulnstig-unzureichend
oder guinstig bewertet (Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus) - unglinstig-unzureichend, Zwergfledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus) - guinstig).
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Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

2.1

Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Zu Tétungen und Verletzung kann es beim Gebaudeabbruch kommen.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Geb&ude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachversténdigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
geeignete Malnahmen ergreifen zu konnen.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Zu erheblichen Storungen kann es beim Gebaudeabbruch kommen.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Geb&ude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachversténdigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
geeignete MalRnahmen ergreifen zu konnen.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ein Verlust von Lebensstatten durch den Gebaudeabbruch kann derzeit nicht sicher ausgeschlossen werden.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Geb&ude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachversténdigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschiitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
geeignete Malnahmen ergreifen zu konnen.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

6.2

Bestand und Betroffenheit der Europaischen Voge  larten nach Art. 1 der

Vogelschutz-Richtlinie

Beziglich der Européischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 19 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:
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Schadigungsverbot:  Beschadigung oder Zerstdérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Voégel oder ihrer Ent-
wicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.

Storungsverbot:  Erhebliches Stéren von Végeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fihrt.

Gebaudebesiedelnde Vogelarten
Européische Vogelarten gemaB Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Zu den geb&udebesiedelnden Vogelarten zahlen inshesondere die Mehl- und Rauchschwalbe, Mauersegler und
andere Nischenbriiter, wie Sperlinge und Hausrotschwanz, aber auch einige Hohlenbrtiter, wie die Blaumeise. Einige
dieser Arten sind auf Gebaude als Brutplatz angewiesen, andere nutzen auch Gehdlze.

Lokale Population:

Es sind lediglich wenig stérungsempfindliche bzw. siedlungstypische Vogelarten zu erwarten. Beobachtet werden
konnten bei der stichprobenartigen Erfassung lediglich Sperlinge, die Amsel/ Schwarzdrossel, der Buchfink und die
Bachstelze.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht sicher bewertet werden, da dazu die Datengrundlage
in der Ortslage fehlt. Gebaudebesiedelnde Tierarten sind im Zusammenhang mit BaumalRnahmen jedoch vielfaltigen
Gefahren ausgesetzt.

2.1 Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Totungen und Verletzung von Nestlingen gebaudebesiedelnder Vogelarten kdnnen im Zuge des Gebaudeabbruchs
auftreten, wenn diese eine Besiedlung aufweisen.
X1 Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Gebdude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachverstandigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschiitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde
geeignete MalRnahmen ergreifen zu konnen.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Stoérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken kdnnten, sind im Zu-
ge des Gebdudeabbruchs méglich, wenn diese eine Besiedlung aufweisen.
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Gebaudebesiedelnde Vogelarten

Européische Vogelarten gemag Art. 1 VS-RL

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Gebaude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachverstandigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschiitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde
geeignete Malnahmen ergreifen zu konnen.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Stérungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ein Verlust von Lebensstétten durch den Gebaudeabbruch kann derzeit nicht sicher ausgeschlossen werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Der Abbruch der Gebaude wird aulerhalb der Vogelbrutzeit bzw. Sommerquartiernutzung durchgefiihrt, d. h. im
Zeitraum 1. Oktober bis 1. Marz. Zudem ist im Vorfeld eine Besatzkontrolle durch einen Sachverstandigen erforder-
lich, um bei Feststellung eines Vorkommens geschitzter Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
geeignete Malnahmen ergreifen zu konnen.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Baumfreibriter/ GebUschbrter/ Halboffenlandvdgel

Européische Vogelarten gemaR Art. 1 VS-RL

Grundinformationen
Artim UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

In der Gruppe der Baumfreibriter sind allgemein verbreitete Vogelarten zusammengefasst, die fir den Bau ihrer
Nester auf mittelgroRe bis groRe Bédume angewiesen sind, jedoch an die direkte Umgebung ihrer Nester keine be-
sonderen Anforderungen stellen, da sie relativ groe Reviere nutzen. Als Beispiele fir Vertreter dieser Gruppe seien
Aaskrahe/ Nebelkrahe (Corvus corone) und Elster (Pica pica) genannt. Beide Arten sind sowohl in der Kulturland-
schaft als auch im Siedlungsbereich haufig. Als Standvdgel bleiben sie das ganze Jahr in lhrem Brutgebiet. Die
Nestbauaktivitaten kdnnen im Fall der Elster bereits ab Februar beginnen, die Brut beginnt ab Ende Marz.

Unter der Artengruppe der Gebuschbriter werden hier Arten zusammengefasst, fir die niedrige bis mittelnohe Ge-
hélzstrukturen das zentrale Brut- und Nahrungshabitat darstellen. Beispiele fiir Arten dieser Gruppe, deren Vorkom-
men im Untersuchungsgebiet wahrscheinlich ist, sind Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengrasmiicke (Sylvia borin),
Klappergrasmiicke (Sylvia curruca), Monchsgrasmiicke (Sylvia atricapilla), Gelbspétter (Hippolais icterina), Hecken-
braunelle (Prunella modularis) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita). In der Gruppe finden sich sowohl Freibriiter als
auch Hoéhlenbriter. Die Brutzeit beginnt bei der Heckenbraunelle, der friihesten Art aus der Artengruppe ab Anfang
April.

Unter der Artengruppe der Végel halboffener Landschaften werden hier Singvogelarten zusammengefasst, fir die
der Gehdlzbestand im Untersuchungsgebiet als Nisthabitat dient, die fir die Nahrungssuche jedoch auf Offenland-
biotope wie Griinland, Acker und Staudenfluren angewiesen sind. Beispiele fiir solche Arten sind, Goldammer (Em-
beriza citrinella), Hanfling (Carduelis cannabina) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die Revierbesetzung beginnt bei
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Baumfreibriter/ GebUschbrter/ Halboffenlandvdgel

Européische Vogelarten gemag Art. 1 VS-RL

der friihesten Art dieser Gruppe, der Goldammer, ab Mitte Februar, die Brut beginnt ab Mitte April.

Lokale Population:

Es sind lediglich wenig stérungsempfindliche bzw. siedlungstypische Vogelarten zu erwarten. Beobachtet werden
konnten bei der stichprobenartigen Erfassung lediglich Sperlinge, die Amsel/ Schwarzdrossel, der Buchfink und die
Bachstelze.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht bewertet werden, da dazu die Datengrundlage fehlt.
Populationsparameter konnten im Bearbeitungszeitraum nicht erfasst werden.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Mit der T6tung oder Verletzung von Individuen muss insbesondere bei Gehdlzrodungen in der Brutperiode gerechnet
werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Notwendige Geholzrodungen werden auBerhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1.
Mérz.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken konnten, sind insbe-
sondere méglich, wenn Gehdlzrodungen wahrend der Brutzeit durchgefiihrt werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Notwendige Gehdlzrodungen werden auflerhalb der Vogelbrutzeit durchgeflhrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1.
Marz.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten ist durch Gehdlzrodungen maéglich. Der
Schutz der Lebensstatten, der hier vorkommenden bzw. zu erwartenden Arten, ist jedoch auf die Brutzeit begrenzt,
wenn Ausweichmdglichkeiten in der Ortslage vorhanden sind und nur ein kleiner Teil der besiedelbaren gehdlze
gerodet werden. Auf Grund der geringen GrolRe des Plangebietes und des Gehélzbestandes im Umfeld kann davon
ausgegangen werden, dass Ausweichmdglichkeiten bestehen und nutzbar sind.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Notwendige Geholzrodungen werden auBerhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1.
Mérz.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schadigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Weil3storch (ciconis ciconia)
Européische Vogelarte geméaR Art. 1 VS-RL
1 Grundinformationen
Artim UG: [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich
Der Weilkstorch nistet auf Felsvorspriingen, solitaren Badumen, Gebauden und Strommasten. Er besiedelt offene und
halboffene Landschaften. Dabei bevorzugt er feuchte und wasserreiche Gegenden wie Flussauen und Griinland-
niederungen. Das friiher ankommende Mannchen wahlt den Horststandort, so dass sich in rund drei bis fiinf Kilome-
ter Umkreis ausreichend grofie Nahrungsgriinde finden.
Lokale Population:
In unmittelbarer Nachbarschaft briitet der Weilstorch.
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht sicher bewertet werden, da dazu die Datengrundlage
fehlt. Populationsparameter konnten im Bearbeitungszeitraum nicht erfasst werden. Der Weillstorchhorst ist jedoch
regelmaRig besetzt. Zudem ist bekannt, dass die Population in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern auf Zuziige aus
Polen angewiesen ist. D. h. die lokale Reproduktion nicht hinreichend ist, um den dauerhaft Bestand zu sichern.
2.1 Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Totung oder Verletzung des Weilstorches sind nicht zu erwarten. Der Weillstorchhorst befindet sich nicht im Plan-
gebiet und von der geplanten Nutzung gehen keine direkten Gefahrdungen aus.
[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -
Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
2.2 Prognose des Stoérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stérungen kénnen in der Bauphase auftreten, insbesondere in der Phase der Horstbindung und Eiablage.
Krane in unmittelbarer Umgebung des Horstes oder gar im Schwenkbereich kénnen zur Aufgabe des Horstes fiih-
ren.
X] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
Die Nutzung von gréReren Baukranen im Bereich des Storchenhorstes (50 m Umkreis) ist im Zeitraum April bis Ende
Mai nicht méglich.
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -.
Stoérungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Eine direkte Beschadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten kann ausgeschlossen werden.
[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -
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Weil3storch (Ciconis ciconia)
Européische Vogelarte gemaf Art. 1 VS-RL

Schadigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschutzter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschiitzten Tier-
arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art.
1 Vogelschutzrichtlinie geschutzt sind, aufgefihrt:

- Waldeidechse (Zootoca vivipara)

- Erdkréte (Bofo bufo)

- Ringelnatter (Natrix natrix)
Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-MalRBhahmen kann auch der hinreichende

Schutz dieser Tierarten gewahrleistet werden.

7. Gutachterliches Fazit

Bei Durchfuihrung der o. g. Vermeidungsmafl3nahmen kann dem Eintreten einschlagiger Ver-
botstatbestéande des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben ist so-
mit nach den Mal3gaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulassig.

8. Quellenverzeichnis

Gesetze, Normen, Richtlinien

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz — BNatSchG) , vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geandert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706).

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  — Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258 (896)), zuletzt geédndert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie
der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, ABI. L 206
vom 22.7.1992, S. 7), gedndert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABI. L 305/ 42ff
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vom 8.11.1997, geéndert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 29.09.2003, ABI. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates
vom 20. November 2006 ABI. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 iber
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). Amtsblatt der EU L 20/7 vom
26.01.2010

Literatur

BiBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HiLL, D. A. (1995): Methoden der Feldornithologie. Bestandserfassung in
der Praxis - Eugen Ulmer Verlag 270 S.

BLANKE, I. (2006): Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten. — Laurenti-Verlag, Bielefeld, 176 S.

BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren. Kohlhammer
Verlag. 138 S.

BOYE, P., DIETZ, M. & WEBER, M. (1999): Fledermause und Fledermausschutz in Deutschland. — Bonn
(Bundesamt fur Naturschutz), 110 S.

DENSE, C. & MEYER, K. (2001): Fledermause (Chiroptera). In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P.
& SCHRODER, E. (Bearb.): Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten — Empfehlungen zur Erfassung
der Arten des Anhanges Il und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RI. —
Angewandte Landschaftsokologie 42: 192-203.

DIETZ, C., HELVERSEN, O. V. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermause Europas und Nordwest-
afrikas: Biologie - Kennzeichen - Gefahrdung. — Stuttgart (Kosmos), 399 S.

DIETZ, M. & SIMON, M. (2005): Fledermé&use (Chiroptera). In: DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNE-
MANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & SCHRODER, E. (Bearb.): Methoden zur Er-
fassung von Arten der Anhénge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und
Biologische Vielfalt 20: 318-372.

EICHSTADT, W., SCHELLER, W., SELLIN, D., STRAKE, W., STEGEMANN, K.-D. (2006): Atlas der Brutvigel in

Mecklenburg-Vorpommern.

FLADE, M., (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen fir den

Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. - IHW Verlag, Eching, 879 S.

HACHTEL, M., SCHMIDT, P., BROCKSIEPER, U. & RODER, C. (2009): Erfassung von Reptilien — eine Uber-
sicht Uber den Einsatz kiunstlicher Verstecke (KV) und die Kombination mit anderen Methoden. In:
HACHTEL, M., SCHLUPMANN, M., THIESMEIER, B. & WEDDELING, K. (Hrsg.): Methoden der Feldherpe-

tologie, Zeitschrift fur Feldherpetologie, Supplement 15: S. 85-134.

HELD, H., HOLKER, F. & JESSEL, B. (Hrsg.) (2013): Schutz der Nacht — Lichtverschmutzung, Biodiver-
sitat und Nachtlandschaft. BfN-Skripten 336 (http://www.bfn.de).

32



Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel“ der Gemeinde Basedow

24. Juni 2019

HIELSCHER (2002): Eremit, Juchtenkafer-Osmoderma eremita (SCOPOLI). in: Lebensraume und Arten
der FFH-Richtlinie in Brandenburg. — Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 11: 8; 132-
133.

KRANZ, A. (1995): On the Ecology of Otters (Lutra lutra) in Central Europe. — Dissertation an der

Universitat fir Bodenkultur Wien (unveroff.).

LUNG M-V — LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN
(2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Hauptmodul Planfeststellung/

Genehmigung. Fachgutachten erstellt durch Froelich & Sporbeck Potsdam.

MAMS - Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2000): Merkblatt zum
Amphibienschutz an Stralien (MAmMS)., Bonn, Allgemeines Rundschreiben Stra3enbau Nr. 2/2000

NEUBERT, F. (2006): Ergebnisse der Verbreitungskartierung des Fischotters Lutra lutra (L.1758)
2004/2005 in Mecklenburg-Vorpommern. — Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 2: 35-43.

PFALZER, G. (2007): Verwechslungsmaoglichkeiten bei der akustischen Artbestimmung von

Fledermausen anhand ihrer Ortungs- und Sozialrufe. Nyctalus (N.F.) 12 (1): S. 3-14.

RANIUS, T. & HEDIN, J. (2001): The dispersal rate of a beetle, Osmoderma eremita, living in tree hol-
lows. — Oecologia 126 (3): 363-370.

SCHAFFRATH, U. (2003a): Zu Lebensweise, Verbreitung und Gefahrdung von Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeoidea, Cetoniidae, Trichinae), Teil 1. — Philippia 10/3: 157-248.

SCHIEMENZ, H. & GUNTHER, R. (1994): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands
(Gebiet der ehemaligen DDR). — Rangsdorf (Natur und Text), 143 S.

SKIBA, R. (2009): Européische Fledermause. Die Neue Brehm-Biicherei. Hohenwarsleben.

SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRODER, K. & SUDFELDT, C.
(Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands. Radolfzell.

TEUBNER, J. & TEUBNER, J. (2004): 11.15 Lutra lutra (LINNAEUS, 1758). - In: PETERSEN, B., ELLWANGER,
G., BLESS, R., BOYE, P., SCHRODER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das européische Schutzgebietssystem
Natura 2000. Okologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 2:
Wirbeltiere. — Schriftenreihe fir Landschaftspflege und Naturschutz, 69/2: 427- 435.

VOKLER, F. (2014): Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

WEDDELING, K., HACHTEL, M., ORTMANN, D., SCHMIDT, P. & BOSBACH, G. (2005): Lurche (Amphibia). In:
DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & SCH-
RODER, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhange IV und V der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 217-276.

WEDDELING, K., HACHTEL, M., ORTMANN, D., SCHMIDT, P. & BOSBACH, G. (2005): Kriechtiere (Reptilia).
In: DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. &
SCHRODER, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhénge IV und V der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 277-317.

33



Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 4 ,Farmer Hotel“ der Gemeinde Basedow

24. Juni 2019

Internetquellen
- Artvorkommen, Grof3vogel, Rastflachen, Schlafplatze: http://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/ script/
- Steckbriefe der FFH-Arten: http://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/ffh_arten.htm

34




	Vorlage
	Anlage  1 B-Plan 4 Basedow_Entwurf Planzeichnung_2020_06_25
	Anlage  2 B-Plan 4 Basedow_Entwurf Begründung_2020_06_25

